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Leitfaden zum Landeswarme-
planungsgesetz in NRW

Der vorliegende Leitfaden zum Gesetz zur Einfuhrung
einer Kommunalen Warmeplanung in Nordrhein-West-
falen — Landeswérmeplanungsgesetz NRW (LWPG)
— wurde mit dem Ziel entwickelt, die verschiedenen
Vorgaben des Landesgesetzes fiir die praktische Anwen-
dung aufzubereiten und in den Kontext der Vorgaben
aus dem Gesetz fur die Warmeplanung und zur Dekar-
bonisierung der Warmenetze — Bundeswarmeplanungs-
gesetz (WPG) - einzuordnen. Zudem behandelt der
Leitfaden insbesondere die spezifischen Anforderungen
fur Nordrhein-Westfalen (NRW) und fungiert daher als
Erganzung zum Leitfaden Warmeplanung des Kompe-
tenzzentrums Kommunale Warmewende (KWW)!, der
Hilfestellung bei dem kompletten Prozess der Warme-
planung bietet.

Erganzt werden die Erlauterungen und Ubersichten durch
Handlungsempfehlungen. Hierbei geht es um zusatz-
liche Schritte oder vertiefende Hinweise zum Vorgehen,
die nicht durch das Landesgesetz vorgegeben sind.

einen Ermessensspielraum hat

Info!
@

1 Quelle: https:/api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfa-
den W%C3%A4rmeplanung final 17.9.2024 gesch%C3%BCtzt.pdf

& Zusatzliche Angebote oder Hilfsmittel

Gebrauchsanleitung Leitfaden
Wie nutze ich den Leitfaden?

Der Leitfaden dient zur Hilfestellung bei der Anwendung der
gesetzlichen Vorgaben in NRW und als Nachschlagewerk
zum Hintergrund der einzelnen Paragrafen des LWPG.

Wie ist der Leitfaden aufgebaut?

Die Kapitelstruktur des Leitfadens orientiert sich groi3-
tenteils an den Paragrafen des LWPG. Zusatzlich gibt es
Kapitel, die sich mit den Auswirkungen des Landesge-
setzes auf Uibergreifende Themen des Warmeplanungs-
prozesses befassen.

Die Kapitel gliedern sich durch die Fragen in verschie-
dene Bereiche, von verpflichtenden Vorgaben und Fristen
bis hin zu Empfehlungen. Sie sind mit entsprechenden
Symbolen gekennzeichnet:

@J Vorgaben des Bundes-/Landesgesetzes, die eingehalten werden missen

Gj Vorgaben des Bundes-/Landesgesetzes, bei denen die Gemeinde

ﬁ Hinweise zur Optimierung des Vorgehens als Empfehlungen von NRW.Energy4Climate

Fristen fur die verschiedenen Vorgaben

Verweis auf den Leitfaden Warmeplanung des Bundes (Leitfaden Warmeplanung)


https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_W%C3%A4rmeplanung_final_17.9.2024_gesch%C3%BCtzt.p
https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_W%C3%A4rmeplanung_final_17.9.2024_gesch%C3%BCtzt.p

1 Hintergrund

Das Klimaschutzgesetz des Landes NRW legt fest, bis
2045 klimaneutral zu wirtschaften. Um dieses Ziel zu
erreichen, bedarf es eines konkreten Pfades dorthin und
entsprechender UmsetzungsmaBnahmen. Zum einen
sind detaillierte Erkenntnisse zur Ausgangssituation
notwendig und zum anderen eine umsetzbare Strategie,
die einen kosteneffizienten und mit den Beteiligten abge-
stimmten Weg zum Erreichen dieser Ziele aufzeigt.

Die Gemeinden spielen eine entscheidende Rolle bei der
Erreichung der Klimaneutralitat im Gebaudesektor. Mit
dem LWPG bekommen sie die Aufgabe, diese grundle-
genden Veranderungen zu planen. Denn nur sie haben die
Kenntnisse der ortlichen Gegebenheiten und die Kontakte
zu den relevanten Akteuren vor Ort. Aus diesem Grund
wurde die Methodik einer strategischen Kommunalen
Waéarmeplanung durch den Bund entwickelt, die einen
konkreten und realisierbaren Weg zur klimaneutralen
Warmeversorgung bis 2045 aufzeigen soll. Diese Planungs-
methodik soll auf kommunaler Ebene flachendeckend
angewandt werden, um eine einheitliche Gesamtstrategie
auf Basis der gemeindescharfen Plane zu erhalten.



Landesrecht §§ 1 bis 5 (teilweise §6) —_—— Re"gelungen im Nachgang der
Warmeplanung nach Landesgesetz
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\4

Beschluss des fertigen Warmeplans
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Dateniibermittlung an das Land e —
Landesrecht §§ 1 bis 5 (teilweise §6) — — — Regelungenim Nachgang der

Warmeplanung nach Landesgesetz

Abbildung 1: Ergénzende Regelungen durch das Landesrecht

1.1 Einordnung in den bundes-
rechtlichen Rahmen

Das WPG ist Anfang 2024 in Kraft getreten. Es definiert
das Vorgehen bei der Warmeplanung und verpflichtet
die Lander zu einer flachendeckenden Warmeplanung
fur ihr Hoheitsgebiet durch die jeweiligen planungsver-
antwortlichen Stellen. Die Lander haben die Aufgabe,
diese Verpflichtung umzusetzen und eine Uberfuhrung
in Landesrecht herzustellen. Fur die landesrechtliche
Umsetzung ist in NRW das Ministerium fur Wirtschaft,
Industrie, Klimaschutz und Energie (MWIKE) zustandig.

Die Regelungen des Bundes definieren den Prozess der
Wérmeplanung und ermdglichen den Landern zusatz-
liche Konkretisierungen. Dies betrifft vor allem Aufgaben
inder Vorbereitung des Planungsprozesses, wie beispiels-
weise die interkommunale Zusammenarbeit und das
vereinfachte Verfahren fur kleine Gemeinden. Aber auch
im Nachgang der einzelnen Planungsschritte kénnen die
Lénder zum Beispiel die Anzeigepflichten und die Bewer-
tung der Plane im Landesgesetz konkretisieren.


https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/Webs/BMWSB/DE/kommunale-waermeplanung.html

1.2 Das Landesrecht zur
Warmeplanung in NRW

Das am 20.12.2024 in Kraft getretene LWPG stellt die
gesetzliche Regelung des Landes fur die kommunale
Warmeplanung dar. Es legt die Zustandigkeit fur die
Erstellung der Warmeplane fest und gestaltet die Lander-
offnungsklauseln aus dem WPG aus. Zusatzlich werden im
LWPG erganzende Regelungen getroffen, insbesondere
zur Zusammenarbeit der Gemeinden, zur Datenubertra-
gung an das Land und zur Qualitatssicherung der Warme-
pléane sowie zur Regelung des Belastungsausgleichs.

WPG - Bund

« Teil 1: Aligemeine Bestimmungen

« Teil 2: Warmeplanung und Warmeplane
1. Pflicht zur Warmeplanung
2. Anforderungen an die Warmeplanung
3. Datenverarbeitung
4. Durchfithrung der Warmeplanung
5. Warmeplan - Vorgehen
6. Entscheidung uber die Ausweisung von Gebieten

« Teil 3: Anforderungen an Betreiber von Warmenetzen

* Teil 4: Schlussbestimmungen

Die folgende Ubersicht stellt die durch das LWPG umge-
setzten Regelungen im Zusammenhang mit dem WPG dar.

Mit Inkrafttreten des LWPG wird die Erstellung eines
Warmeplans zur verpflichtenden Selbstverwaltungs-
aufgabe fur Gemeinden in NRW, der sie in eigener
Verantwortung nachkommen miuissen. Die durch die
Umsetzung des Gesetzes entstehenden Belastungen
werden durch einen Belastungsausgleich gemaB3 § 8
LWPG finanziell ausgeglichen (s. Kapitel 9).

LWPG - NRW

Ausgestaltung des WPG auf Landesebene:

—
[l § 2 Zustandige Stelle und Pflicht zur Warmeplanung
§ 3 Anerkennung bestehender Warmepléane
—
| § 4 Vereinfachtes Verfahren
§ 7 Bewertung und Monitoring
§2 Fortschreibung der Warmepléne

Zusétzlich zum WPG auf Landesebene:

§ 5 Interkommunale Zusammenarbeit

§ 6 Datenerhebung, Anzeigepflichten
und Dateniibermittlung

§ 8 Belastungsausgleich
§ 9 Verordnungserméchtigungen

Abbildung 2: Zusammenhang Bundesrecht und Landesrecht



Auswirkungen des
Landesrechts auf den
Prozess der Warmeplanung

Kontext: Der Prozess der Warmeplanung als strategische
Fachplanung ist im Bundesgesetz § 13 WPG definiert. Auch
der Leitfaden Warmeplanung beschreibt detailliert die me-
thodischen Schritte der Warmeplanung (Kapitel 1-8). Da-
her wird hier nur auf die Auswirkungen des Landesrechts
auf den Prozess der Warmeplanung eingegangen.
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—— ——> Ratsbeschluss der Gemeinde

Beschluss des fertigen Warmeplans —— — —> Ratsbeschluss der Gemeinde

v

Dateniibermittlung an das Land

v

v
Ggf. Anpassung/Anderung des Warmeplans
v
Ggf. erneuter Beschluss
v

Fortschreibung

Abbildung 3: Auswirkungen des Landesrechts auf den Prozess der Warmeplanung. (*Die Bewertung erfolgt nur fur
Gemeinden mit mehr als 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern)

@ Welche Aufgaben haben die politischen Gremien
der Gemeinde nach Landesrecht?

Die nach Landesrecht zustandige planungsverantwort-
liche Stelle ist die Gemeinde. Damit ist das relevante poli-
tische Gremium der Rat. Er startet den Warmeplanungs-
prozess daher mit dem Beschluss bzw. der Entscheidung
Uber die Durchfuhrung der Warmeplanung. Auch nach
Fertigstellung muss der Warmeplan durch den Gemein-
derat beschlossen werden. Im Nachgang der ersten
Warmeplanerstellung wird fur alle Gemeinden mit einer
Einwohnerzahl Gber 45.000 eine Stellungnahme durch
das Landesamt fir Natur, Umwelt und Klima (LANUK)
erstellt und an den Rat Ubermittelt. Welche Auswir-
kungen hat der Beschluss des fertiggestellten Warme-
plans durch die Gemeinde?
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Q'5 Welche Auswirkungen hat der Beschluss des fertig-
gestellten Warmeplans durch die Gemeinde?

Der Ratsbeschluss zusammen mit der Veréffentlichung des
Warmeplans stellt die Fertigstellung der Warmeplanung
dar, auf die sich die Fristen nach § 4 WPG — Pflichten zur
Warmeplanung — beziehen. Die Gemeinde dokumentiert
den Zeitpunkt der Fertigstellung der Warmeplanung und
veroffentlicht den Warmeplan nach Beschluss im Internet.

Die Fertigstellung des Warmeplans einschlieBlich dessen
Beschlusses erzeugt keine rechtlichen Auswirkungen und
begriinden keine einklagbaren Rechte. Von der Verwaltung
sind die Darstellungen in den Warmeplanen im Rahmen
der Bauleitplanung zu bertcksichtigen (§ 1 Abs. 6 S. 7
BauGB). Auch erfolgt aus einer frihzeitigen Fertigstellung
eines Warmeplans keine Auslésung der 65-Prozent-Pflicht
fur Erneuerbare Warmeerzeugung flr Bestandsgebaude
nach dem GEG. Fur eine verbindliche Rechtswirkung
mussen zusatzliche Schritte erfolgen. Vertiefende Infor-
mationen dazu sind in Kapitel 12 — Implementierung von
verbindlichen Vorgaben — zu finden.



GJ Welche Informationspflichten an das Land NRW
gibt es?

Neben den Pflichten zur Verdéffentlichung des Warme-
plans geméaB dem WPG sind auf Landesebene Infor-
mationspflichten an die zustandige Landesbehérde
zu bertcksichtigen. Das LANUK sammelt in NRW die
Warmeplanungsdaten und kartografische Darstellungen
ein, welche unter anderem der Erftillung der Mitteilungs-
pflicht der Lander gegeniiber dem Bund nach § 34 WPG,
der Bewertung der Warmeplane fur Gemeinden Uber
45.000 Einwohnerinnen und Einwohner oder des Moni-
torings der Kommunalen Warmeplanung in NRW dienen.
Eine detaillierte Beschreibung der Informationspflichten
ist in Kapitel 8 zu finden.

Beschluss / Entscheidung tiber Durchfiihrung

v

Eignungspriifung
v

Bestandsanalyse
v

Potenzialanalyse
v

Erstellung Entwurf fur:

* Zielszenario

« Einteilung Warmeversorgungsgebiete
» Warmeversorgungsarten

* Umsetzungsstrategie

v

Beschluss des fertigen Warmeplans —_———

v

Fortschreibung

Abbildung 4: Verdéffentlichungspflichten

@ Viele zuséatzliche Informationen zur Beteiligung
der Offentlichkeit finden sich in Kapitel 2.2.2 des
Leitfadens Warmeplanung.
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Q‘s Wie koénnen die Veroéffentlichungspflichten nach
Bundesrecht gestaltet werden?

Nach Bundesrecht (§ 13 Absatz 4 WPG) gibt es eine den

Wérmeplanungsprozess begleitende Verpflichtung zur

Veroffentlichung der Zwischenergebnisse.

Die Inhalte kénnen mit fortlaufender Planung auf den
Webseiten der Kommunen ergénzt werden oder auch tiber
das Beteiligungsportal des Landes veroffentlicht werden.
Dafur kénnen auch Angebote von NRW.Energy4Climate
oder des KWW verlinkt werden. Dort finden sich beispiels-
weise FAQs, die fur Informationen auf den Webseiten der
Kommunen hilfreich sind. Auch der Bund gibt in einem
FAQ Antworten auf Fragen der Offentlichkeit zur Warme-
planung. Im vereinfachten Verfahren kann von den Verof-
fentlichungsvorschriften abgewichen werden; dies wird in
Kapitel 5 naher beschrieben.

Info an betroffene Offentlichkeit

Veroffentlichung im Internet

Veroéffentlichung im Internet

Veroéffentlichung im Internet

Veroffentlichung im Internet

Einsichtnahme fiir Offentlichkeit und
Beteiligte > Stellungnahmen maglich (30 Tage)

Veroéffentlichung im Internet


https://beteiligung.nrw.de/portal/hauptportal/startseite
http://www.kommunalewaermeplanung.nrw/
https://www.kww-halle.de/
https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Navigation/DE/Service/FAQ/Waermeplanung/faq-waermeplanung.html
https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_Wärmeplanung_final_17.9.2024_geschützt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A51%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C53.879822%2C778.872016%2C0%5D

Pflicht zur Warmeplanung

3 Zustindige Stelle und
Pflicht zur Warmeplanung
(§ 2 LWPG)

3.1 Pflicht zur Warmeplanung
auf hoheitlichem Gebiet
Vereinfachtes Verfahren
(§ 4 LWPG)

@ Wie wird die Verpflichtung zur Warmeplanung
durch das Land NRW geregelt?

Fir die Erstellung von Warmepléane in NRW gelten die Fristen
nach § 4 WPG. Das Zieljahr zur Erreichung von Klimaneut-
ralitét in der Warmeversorgung ist 2045 (§ 1 WPG) und ist
von den Gemeinden in ihren Warmeplénen zu bertcksich-
tigen. Dieses Zieljahr stimmt mit dem Ziel aus dem Klima-
schutzgesetz des Landes NRW (GV. NRW. S. 908) Uiberein,
bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften. Das LWPG ermog-
licht es den Gemeinden gemal § 2 Absatz 3 zudem auch,
ein friheres Zieljahr anzuwenden. Dies kann beispielsweise
sinnvoll sein, wenn sich Gemeinden zu einem friiheren Zeit-
punkt dem Klimaneutralitatsziel verpflichtet haben.
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Fur die Erstellung von Warmeplédnen in NRW gelten die
Fristen des WPG (§ 4 WPG):

@ Umsetzungsfristen fiir die Erstaufstellung
der Warmeplane
C 30.Juni 2026 fur Gemeinden groBer 100.000
Einwohnerinnen und Einwohner

C 30.Juni 2028 fur Gemeinden kleiner/gleich 100.000
Einwohnerinnen und Einwohner

Anzahl Einwohnerinnen und
Einwohner: MaBgeblich ist die am
31. Dezember 2023 beim Statis-

I tischen Landesamt Nordrhein-
Westfalen gemeldete Anzahl der
Einwohnerinnen und Einwohner
(§ 2 LWPG) Statistik. NRW

Info!



https://statistik.nrw/

GJ Was passiert, wenn sich Gemeinden nicht an die
Verpflichtungen bzw. Fristen fiir die Warmepla-
nung halten?

Sollten die Fristen nach § 4 WPG durch die Gemeinde

nicht eingehalten werden oder nicht rechtzeitig auf die

Anzeigepflichten reagiert werden, greift das allgemeine

Aufsichtsrecht nach den § 119 bis § 128 der Gemeinde-

ordnung NRW.

3.2 Planungsverantwortliche
Stelle

@ Wie ist die planungsverantwortliche Stelle in
NRW definiert?

Im WPG (§ 3 Absatz 1 Nr. 9 WPG) ist die ,,planungsver-
antwortliche Stelle* der nach Landesrecht fur die Erful-
lung der Warmeplanung verantwortliche Rechtstrager.
Nach Definition des Landesrechts sind das in NRW
die Gemeinden (§ 2 Absatz 1 LWPG). Die Gemeinden
nehmen die ihnen Ubertragene Aufgabe der Warmepla-
nung als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Sie
wird durch die Gemeindeverwaltung koordiniert, an die
Burgerschaft kommuniziert und die Ergebnisse werden
durch den Rat beschlossen.

Dienstleister
Intere Task Force
v
Lenkungskreis

Beuteiligte Akteure

Offentlichkeit, Informierte Akteure

Abbildung 5: Organisations- und Beteiligungsstruktur
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GJ Was bedeutet ,,Sie nehmen diese Pflicht und die
Aufgaben in eigener Verantwortung wahr* (§ 2
Absatz 1 LWPG)?

Aufgabe der Gemeinden nach § 6 WPG ist es, die

Warmeplanung zu koordinieren und den erforderlichen

Austausch zwischen den Beteiligten zu organisieren

sowie die von ihnen zu erbringenden Pflichten einzufor-

dern. Die Gemeinde erstellt die Warmeplanung und infor-
miert die Offentlichkeit Uber die Ergebnisse. Abschlie-

Bend beschlieBt der Rat gemal §§ 40 ff. GO NRW den

Wérmeplan und kann anschlieBend eine Entscheidung

nach § 26 Absatz 1 WPG treffen.

ﬁ Wie kann der Warmeplanungsprozess
organisiert werden?

Die verwaltungsinterne Organisation des Warmepla-
nungsprozesses ist Sache der Gemeinde und sollte
entsprechend ihrer Struktur und GroRe gestaltet
werden. Hilfreich ist, dass ausreichend Kapazitaten dafur
zur Verfuigung stehen und eine fachbereichstbergrei-
fende Zusammenarbeit gewahrleistet wird. Neben einer
Projektleitung als Koordinierungsstelle (z. B. Stabsstelle
Klimaschutz o. a.) kénnen weitere ,Dritte” die erwei-
terte Arbeitsgruppe (Task Force) stellen. Dazu kénnen
die beauftragten Dienstleistenden (i. d. R. Planungs-,
Ingenieur oder Kommunikationsbliros) sowie weitere
kommunale Akteure (z. B. Planungsamt, Wirtschafts-
forderung, Stadtwerke etc.) gehoren. Ein Lenkungskreis
bzw. eine Steuerungsgruppe erweitert den Kreis um
Beteiligte aus den oberen Verwaltungsebenen oder der
Geschaftsfuhrung relevanter Bereiche.

Eine inklusive Projektleitung steuert und
organisiert die Warmeplanung und entwickelt den
Warmeplan.

Weitere Personen stellen die , Interne Task Force®, die aus
den verschiedenen Verwaltungsbereichen Beitrége zuliefert.

Der Lenkungskreis setzt sich zusammen aus Entschei-
dungstragenden aus Politik, Versorger, Wohnungswirtschaft
etc., die in regelméaBigen Abstanden eingebunden werden.

werden dann im Projektverlauf far
die relevanten Akteure durchgefiihrt. Die Offentlichkeit und
nicht direkt beteiligte Akteure werden mithilfe einer
regelmaBig informiert.

Pflicht zur Warmeplanung



Pflicht zur Warmeplanung

ﬁ Welche Rolle hat die ,,Arbeitsgruppe Warmeplanung*?
Es empfiehlt sich, ein Warmeplanungsteam bzw. eine
Arbeitsgruppe bestehend aus einer Projektleitung,
aus eigenen personellen Ressourcen, in der Regel aus
externen Dienstleistenden sowie weiteren begleitenden
Fachexpertinnen und -experten zusammenzustellen,
welche ausreichende Kompetenzen fur die Erstellung
eines individuellen Warmeplans besitzen?. Diese Arbeits-
gruppe, insbesondere die Projektleitung, koordiniert
die verschiedenen Schritte der Warmeplanung mit
den beauftragten Dienstleistenden sowie den weiteren
Beteiligten in Verwaltung, Politik sowie mit den externen
Akteuren, die eingebunden werden sollen. Zudem unter-
stlitzt sie die Dienstleistenden bei der Datenbeschaffung
und der Kommunikation und initiiert Entscheidungen
und Beschlisse der verschiedenen Verwaltungsebenen,
die fur den Fortgang des Warmeplanungsprozesses
notwendig sind.

@ Weitere Informationen zur internen Organisation
finden sich in Kapitel 1.2 Leitfaden Warmeplanung.

@ Wie ist Zusammenarbeit mit Dritten geregelt?
Nach § 6 WPG kann die Gemeinde zur Unterstutzung
bei der Aufgabenerflllung Dritte beauftragen. Entspre-
chende Dienstleistende fir die Erstellung der Warme-
plane konnen daher hinzugezogen und beauftragt
werden. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Zur Unterstitzung bei der Ausschreibung der Dienst-
leistungen gibt es bereits Hilfestellungen in Form von
Dienstleistertibersichten fir NRW und bundesweit, sowie
ein Musterleistungsverzeichnis (Muster-LV) des KWW
bzw. ein Muster-LV fir NRW. Dartiber hinaus berat die
Kommunal Agentur NRW GmbH zur Rechtslage, insbe-
sondere im Vergaberecht. Die Gemeinde bleibt jedoch fur
die Ausgestaltung der Warmeplanung in ihrem Hoheits-
gebiet verantwortlich. Wesentlich ist die Sicherstellung
einer objektiven Warmeplanung sowie die frihzeitige
Information und Einbindung aller relevanten Akteure.
Fur die Akzeptanz der Warmeplane ist es wichtig aufzu-
zeigen, wie spatere Interessenkonflikte vermieden
werden kdénnen.

2 Siehe auch Orientierungshilfe
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Die Entscheidungen zur Einteilung der voraussichtlichen
Warmeversorgungsgebiete sowie zur Ausgestaltung des
Zielszenarios sollten dabei letztverantwortlich bei der
Gemeinde liegen.

v= Mehr Informationen zu diesem Thema finden sich
in Kapitel 1.2.3 des Leitfadens Warmeplanung.

Zusammenarbeit mit Dienst-
leistenden: Grundsatzlich soll
sichergestellt werden, dass die
vom Dienstleistungsunternehmen
generierten Daten und Tools fur die
Fortschreibung der Warmeplanung
durch die planungsverantwortliche
Stelle langfristig nutzbar und fur
die Fortschreibung der Warmepla-
| nung wiederverwendbar sind.

Info!

(Quelle: Leitfaden Warmeplanung
S.11)

ﬁ Wie konnen die lokalen Energieversorger/Netz-
betreiber eingebunden werden?

Da die Gemeinde zustandig fur die Warmeplanung ist,
hat sie die Aufgabe, den Prozess der Warmeplanung auf
kommunaler Ebene und mit den beteiligten Akteuren
zu koordinieren. Hierbei sind Netzbetreiber als wichtige
Akteure mit einzubinden. Betreiber bestehender oder
potenzieller Warmeversorgungsinfrastrukturen konnen
und sollten Vorschlage fur die Versorgung von Teilgebieten
vorlegen. Diese werden von der planungsverantwortli-
chen Stelle auf Basis von Wirtschaftlichkeitsvergleichen
bewertet und auf Eignung gepruft (§ 18 Abs. 1 WPG).

Fur die Zusammenarbeit mit den lokalen Energiever-
sorgern/Netzbetreibern haben sich in der Praxis die
folgenden Optionen als praktikabel herausgestellt:

C Die Gemeindeverwaltung koordiniert die Warmepla-
nung und beauftragt ggf. einen Dienstleister
-— Die Zusammenarbeit mit dem Versorger erfolgt
innerhalb einer Arbeitsgruppe / Projektgruppe
-— Die Zusammenarbeit mit dem Versorger wird zu-
satzlich durch einen Kooperationsvertrag geregelt


https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_Wärmeplanung_final_17.9.2024_geschützt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A51%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C53.879822%2C778.872016%2C0%5D
https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_Wärmeplanung_final_17.9.2024_geschützt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A51%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C53.879822%2C778.872016%2C0%5D
https://www.energy4climate.nrw/fileadmin/Themen/Kommunaler_Klimaschutz/240229-dienstleister-kommunale_waermeplanung-cr-nrwenergy4climate.pdf
https://www.kww-halle.de/service/kww-dienstleisterverzeichnis
https://www.energy4climate.nrw/kommunen/kompetenzzentrum-waermewende-nrw/kommunale-waermeplanung/instrumente-zur-unterstuetzung
https://kommunalagentur.nrw/leistungen/kommunale-beschaffung/
https://www.energy4climate.nrw/kommunen/kompetenzzentrum-waermewende-nrw/kommunale-waermeplanung/arbeitshilfen-zum-vorgehen
https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_Wärmeplanung_final_17.9.2024_geschützt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A53%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C53.879822%2C517.642878%2C0%5D
https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_Wärmeplanung_final_17.9.2024_geschützt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A53%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C53.879822%2C517.642878%2C0%5D
https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_Wärmeplanung_final_17.9.2024_geschützt.pdf

C Der Versorger / Netzbetreiber beauftragt einen
Dienstleister fur die Warmeplanung, die in Zusam-
menarbeit mit der Kommune erstellt wird

QO Der Versorger / Netzbetreiber erstellt die Warmepla-
nung fur die Kommune als Dienstleister

C Der Versorger ist ein Dienstleister von mehreren, die
von der Gemeinde beauftragt werden.

Die Gemeinde muss darauf achten, dass ihr bestimmte
Aufgaben als zustandige Stelle selbst obliegen bzw. die
Gemeinde daftr verantwortlich ist. Dazu gehotren die
Umsetzungsstrategie, die Gebietsausweisungen, sowie die
Akteursbeteiligung und die Kommunikation der Ergebnisse.

ﬁ Wie erfolgt die Einbindung weiterer Akteure?

Die Kommunikation mit den verschiedenen Gruppen und
die Einbindung relevanter Akteure in die Warmeplanung
kann bereits im Vorfeld des Planungsprozesses gestartet
werden. Beteiligungsformate, Informations- und Vernet-
zungsveranstaltungen sowie Workshops sollten (je nach
GroBe der Gemeinde auch separat) mit den jeweiligen
Vertreterinnen und Vertretern der zu beteiligenden
Akteuren (gemaB § 7 WPG) durchgeftihrt werden. Inhalt-
lich geht es um die Abstimmung gemeinsamer Ziele und
erganzender ggf. paralleler Planungen (Transformations-
pléne, Klimapfade etc.). Zu diesen Vertreterinnen und
Vertretern gehoren:

C Energieversorger und Netzbetreiber (insbesondere
Warme und Strom)

C Wohnungswirtschaft, stadtische Wohnungsunter-
nehmen, Vertreter privater Gebaudeeigentiimer

C Industrie und Gewerbe
C Handwerk und Energieberatung

C Biurgerenergiegenossenschaften und Erneuerbare-
Energien-Projektgesellschaften

C Lokale Institutionen
QO Weitere Akteure

Spatestens im Rahmen der Bestands- und Potenzial-
analyse sollten die Ziele und Planungen relevanter
Sektoren wie Energieversorgung, Gebaude und Indus-
trie bekannt sein und in die weiteren Schritte der
Waéarmeplanung einflieBen.

@ Vertiefende Informationen zur Akteurseinbindung
finden sich in Kapitel 2 des Leitfadens Warmeplanung.

Akteursbeiteiligung kommunale Warmeplanung

Eignungs- Bestands- Potenzial- Szenario- Einteilung Umsetzungs-
priifung analyse analyse erstellung Gebiete strategie
Arbeits-
gruppe
Beteiligte
Akteure
Informierte Info-Veranstaltung Info-Veranstaltung
Akteure W W W
Webseite, Newsletter,
Runder Tisch, Workshop Info-Veranstaltung Mitteilungsblatt etc.
)

Abbildung 6: Zeitschiene fiir Beteiligungsformate
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Pflicht zur Warmeplanung


https://api.kww-halle.de/fileadmin/user_upload/Leitfaden_Waermeplanung_final_web.pdf#page=13

Pflicht zur Warmeplanung

Info!

Beteiligungsportal NRW: In NRW
besteht die Moglichkeit, fur die
Akteurseinbindung das Beteili-

gungsportal des Landes zu nutzen.

Es wird bereits von mehreren
Gemeinden zur Bereitstellung von
Information und zur Beteiligung
im Rahmen der Warmeplanung

genutzt. Beteiligung NRW

Neben den erganzenden Planungen bietet es sich spates-
tens fur die Umsetzungsstrategie und die konkrete
MaBnahmenplanung an, die Bedingungen fiir die Umset-
zung mit den jeweiligen Akteursgruppen und Experten zu
diskutieren. Zu den elementaren Aspekten gehoren:

C fur zentrale Lésungen — Warmenetze (Flachenaus-
weisung/Wegerecht, Vergabe, Finanzierung, Durch-
fuhrungsbauarbeiten/Tiefbau etc.)

C fur dezentrale Lésungen — Warmepumpen
(Austauschrate Heizung, Warmequellen, Kapazitat
Stromnetz etc.)

C bei einem bestehenden Gasnetz — Netz fir griine Gase
(Eigenschaften des Netzes, Quellen fur griine Gase)

C fur das gesamte Stadtgebiet — Warmebedarfsreduk-
tion in Form von Annahmen zu Sanierungsraten je
Stadtraumtyp, Sanierungsgebiete etc.
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https://beteiligung.nrw.de/portal/hauptportal/startseite

4Anerkennung bestehender
Warmeplane (§ 3 LWPG)

Kontext: Die Voraussetzungen fir die Anerkennung be-
stehender Warmeplane und die Pflicht zur Fortschrei-
bung der Warmepléne regelt das WPG. Zuséatzliche Infor-
mationspflichten werden durch das LWPG (§ 3) erganzt.




Pflicht zur Warmeplanung

GJ Welche Warmeplane gelten als

»bestehende Warmepldane“?
Die Erstaufstellung eines Wéarmeplans in NRW nach
LWPG gilt als erfullt, wenn gemaf § 5 Abs. 2 WPG:

C zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WPG (1. Januar
2024) in der betreffenden Gemeinde ein Beschluss
oder eine Entscheidung zur Erstellung des Warme-
plans durch den Gemeinderat vorlag,

O der Warmeplan spatestens am 30. Juni 2026
veroéffentlich wird

C und der Warmeplan mit den Anforderungen des WPG
im Wesentlichen vergleichbar ist.

Die Antragstellung im Rahmen der Kommunalrichtlinie
kann als Entscheidung Uber die Durchfihrung einer
Warmeplanung im Sinne des WPG betrachtet werden.
Warmeplanungen, mit denen erst nach dem Inkraft-
treten des WPG begonnen wurde und die nicht nach
Standards der in der Praxis verwendeten Leitfaden oder
der Kommunalrichtlinie erstellt wurden, genieBen keinen
Bestandsschutz und missen demensprechend alle
Anforderungen des WPG erfullen.

@ Auf welcher Grundlage kénnen bestehende
Warmeplédne anerkannt werden?

Wenn die dem bestehenden Warmeplan zugrunde-
liegende Planung mit den Anforderungen des WPG im
Wesentlichen vergleichbar ist, gilt die Pflicht zur erst-
maligen Durchfiihrung einer Warmeplanung als erfullt.
Alle anderen Pflichten des LWPG wie die Pflicht zur Fort-
schreibung sowie alle Anzeige-, Informations- und Daten-
Ubermittlungspflichten an das LANUK bleiben bestehen.
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Die wesentliche Vergleichbarkeit ist anzunehmen, wenn
die Erstellung des bestehenden Warmeplans:

1. Gegenstand einer Forderung aus Mitteln des Bundes
war (wie zum Beispiel die NKI-Férderung, techni-
scher Annex Kommunalrichtlinie) oder

2. der Warmeplan den Anforderungen des WPG
entspricht oder

3. nach den Standards der in der Praxis verwendeten
Leitfaden erfolgt ist (§ 5 Absatz 2 WPG), wie zum
Beispiel dem Leitfaden der Landesenergieagentur in
Baden-Wurttemberg KEA.

Die wesentliche Vergleichbarkeit mit dem WPG muss
in NRW laut § 3 Absatz 2 LWPG durch die betreffende
Gemeinde gegentiber dem LANUK erklart und zusammen
mit dem bestehenden Warmeplan an das LANUK elekt-
ronisch Gbermittelt werden. Daftir wird eine vom LANUK
zur Verfugung gestelltes Datentemplate verwendet, tiber
das auch weitere Angaben zur Warmeplanung Gbermit-
telt werden. Weitere Informationen zur Datentubermitt-
lung werden in Kapitel 8.1 aufgefuhrt.

GemaB § 6 LWPG haben die Kommunen die Warmepla-
nung und dazugehorigen Daten an das LANUK zu Ubermit-
teln, dies gilt auch fur bestehende Warmepléne in NRW.
Q‘S Wie wird die Vergleichbarkeit bestehender
Warmepléne festgestellt?

Die ,Erklarung der wesentlichen Vergleichbarkeit mit
dem WPG" der betreffenden Gemeinde im Datentem-

plate ist ausreichend.

Gﬁ Wie kann ein abweichender Warmeplan
angepasst werden?

Bestehende Warmeplane koénnen entsprechend den

Vorgaben des WPG angepasst werden, sodass eine

wesentliche Vergleichbarkeit hergestellt wird.


https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/20221101_NKI_Kommunalrichtlinie_Technischer-Annex.pdf
https://www.klimaschutz.de/sites/default/files/mediathek/dokumente/20221101_NKI_Kommunalrichtlinie_Technischer-Annex.pdf

Vereinfachtes Verfahren
(§ 4 LWPGQG)

Kontext: Das WPG ermoglicht Gemeinden nach § 4 Absatz
2 und § 22 mit weniger als 10.000 Einwohner und Einwoh-
nerinnen ein vereinfachtes Verfahren der Warmeplanung,
welches durch das LWPG in § 4 naher definiert wird.

Das Landesrecht in NRW sieht verschiedene Vereinfa-
chungen fur kleine Kommunen mit weniger als 10.000
Einwohnerinnen und Einwohnern vor, um den Aufwand
insbesondere fur Berichterstattung, Gebietsausweisung,
Veroffentlichung und Datenerhebung zu reduzieren.
Dabei werden auch Vereinfachungsoptionen des WPG
durch das Inkrafttreten des LWPG aktiviert.
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Vereinfachungen und Zusammenarbeit



Vereinfachungen und Zusammenarbeit

A3

Welche Arbeitsschritte konnen bei Warmepldnen
kleiner Gemeinden mit weniger als 10.000
Einwohnerinnen und Einwohner wegfallen?
GemaB § 4 LWPG koénnen folgende Vereinfachung in
Betracht gezogen werden:

Reduzierung der Beteiligten

Der Kreis der Beteiligten nach § 7 WPG kann im verein-
fachten Verfahren reduziert werden. Es muss jedoch
allen nach § 7 WPG zu beteiligenden Akteuren die
Moglichkeit zur Stellungnahme gegeben werden. Das
betrifft im Wesentlichen:

QO die Offentlichkeit

C Behorden und Trager 6ffentlicher Belange (deren
Aufgabenbereiche berihrt werden)

C Kammern und Interessenvertretungen, wie die Indus-
trie- und Handelskammer (IHK) oder die Handwerks-
kammer (HWK)

C Energie- und Warmenetzbetreiber (aktuell und kinftig)

C Energie- und Warmeproduzenten (aktuell und kiinftig)

QO Betreiber von Energie- und Warmenetzen (aktuell
und kunftig)

C Nachbargemeinden und Gebietskérperschaften

Q private Unternehmen und GroBverbraucher wie
Industrie, Gewerbe und Immobilienwirtschaft
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Reduzierte Darstellungen im Warmeplan

In den Warmeplanen kann auf die Differenzierung nach
Endenergiesektoren (Haushalte, Industrie, Gewerbe,
Handel und Dienstleistung) bei der Bestandsanalyse und
im Zielszenario verzichtet werden, nicht jedoch auf die
Differenzierung nach Energietragern.

Gebietsausweisung

Bei der Eignungsprifung bzw. Gebietsausweisung

C koénnen Wasserstoffnetze fiir die Bereiche ausge-
schlossen werden, fiir die bereits Transformations-
plane, Machbarkeitsstudien oder Warmenetzaus-
baufahrplane vorliegen oder ein Warmenetz konkret
geplant ist oder erstellt wird;

C kann die Definition — anhand der vier Stufen der Wahr-
scheinlichkeit bei der Beschreibung der Eignung — fir
eine bestimmte Versorgungsart (§ 19 WPG) entfallen.

Verdéffentlichungspflicht

Die Ergebnisse der

C Eignungsprifung

C Bestandsanalyse

C Potenzialanalyse

mussen nicht unverziglich, sondern dirfen zusammen

mit dem Entwurf flr das Zielszenario und die Umsetzungs-
strategie nach § 13 Absatz 3 WPG verdffentlicht werden.



Beschluss / Entscheidung tiber Durchfithrung

v
Eignungspriifung
v
Bestandsanalyse
v
Potenzialanalyse
v

Erstellung Entwurf fiir:

* Zielszenario

« Einteilung Warmeversorgungsgebiete
« Warmeversorgungsarten

* Umsetzungsstrategie

\'4

Beschluss des fertigen Warmeplans

\'4

Fortschreibung

Abbildung 7: Reduzierte Veroffentlichungspflicht im vereinfachten Verfahren

An dieser Stelle wird explizit auf die Vorteile der
zwischenzeitlichen Verdffentlichungen hingewiesen.
Eine regelméBige Veroffentlichung der Zwischenschritte
halt die Burgerschaft am Prozess beteiligt und kann
damit spater im Prozess fiir eine breitere Unterstttzung
sorgen. Weiterhin kann insbesondere die gesonderte
und frihzeitige Veroéffentlichung der Eignungsprifung
zu frahzeitigen Investitionen insbesondere in Gebieten
mit dezentraler Versorgung fuhren. Zudem koénnen
aufféallige Ergebnisse der Untersuchung friher identi-
fiziert und somit friher im Prozess adressiert werden.
Die Gemeinden sollten diese Vorteile gegen die mogliche
Arbeitserleichterung sogfaltig abwagen.

Datennutzung

Far Bestands- und Potenzialanalyse ist die Nutzung von
Daten aus dem Warmekataster des LANUK ausreichend.
Diese verfuigbaren Daten sind im Datenkatalog zusam-
mengestellt:

Die Nutzung von Verbrauchsdaten fur die Analyse ist im
vereinfachten Verfahren nach Landesrecht nicht notwendig.
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ﬁ Welche Daten sind zusétzlich hilfreich zur Ergén-

zung der Bedarfsdaten aus dem Warmekataster?
Hilfreich fur die Bewertung der Ist-Situation ist zuséatz-
lich die Erhebung von Daten der o6rtlichen GroBverbrau-
cher (Industrie und Gewerbe) sowie moglicher indust-
rieller Abwarmequellen® fur die potenzielle Einspeisung
in Warmenetze. Auch Verbrauchsdaten eigener Liegen-
schaften der Gemeinde kénnen bei der Bewertung der
Ist-Situation einflieBen.

Auch fur die Potenzialanalyse konnen ergénzende, lokale
Daten zu einzelnen Warmequellen hilfreich sein, um
die Moglichkeit der ErschlieBung dieser Warmequelle
genauer bewerten zu kénnen.

3 Ab 2025 sind Abwarme-Daten auf der Plattform fir Abwarme des BAFA/
BfEE verdffentlicht https:/www.bfee-online.de/BfEE/DE/Effizienzpoli-
tik/Plattform fuer Abwaerme/plattform_fuer _abwaerme node.html

Vereinfachungen und Zusammenarbeit


https://www.energieatlas.nrw.de/site/Media/Default/Dokumente/W%C3%A4rmekataster_Datenkatalog.pdf
https://www.energieatlas.nrw.de/site/service/download_daten
https://www.energy4climate.nrw/fileadmin/Waerme_Gebaeude/Kommunale-Waermeplanung/abfrage-industrie-und-gewerbe-cr-nrwenergy4climate.xlsx
https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Effizienzpolitik/Plattform_fuer_Abwaerme/plattform_fuer_abwaerme_
https://www.bfee-online.de/BfEE/DE/Effizienzpolitik/Plattform_fuer_Abwaerme/plattform_fuer_abwaerme_

Interkommunale
Zusammenarbeit (§ 5 LWPG)

Kontext: Eine Bewertung von Synergieeffekten mit Nach-
bargemeinden bei der Warmeplanung istin § 21 Satz 4
WPG fur Gemeinden mit mehr als 45.000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern vorgesehen. Auch der Leitfaden
Warmeplanung verweist darauf in Kap. 1.2.2 Priufung
einer gemeinsamen Warmeplanung.



https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_Wärmeplanung_final_17.9.2024_geschützt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A51%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C53.879822%2C284.603147%2C0%5D

Die Zusammenarbeit mehrerer Gemeinden bei der
Wéarmeplanung kann den Aufwand fur die einzelne
Gemeinde verringern und Synergien wie bspw. gemein-
same Investitionen kdnnen einfacher erschlossen werden.

@ Welche Optionen zur interkommunalen Zusam-
menarbeit gibt es?

Nach LWPG gibt es — unabhéangig von der GroRe der
Gemeinde - zwei verschiedene Optionen flr eine inter-
kommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Warme-
planung. Die Gemeinden kénnen die Planung gemeinsam
mit jeweils eigenen Warmeplanen durchfthren. Oder ein
Verbund angrenzender Gemeinden kann zusammen
einen gemeinsamen Warmeplan erstellen.

Optionen der Zusammenarbeit

Option 1 - Gemeinsame Warmeplanung

* Mehrere Gemeinden unter Beriicksichtigung
der kommunalen Kooperationshoheit

* Gemeinsame Grenze nicht notwendig

+ Eigener Warmeplan je Gemeinde

oder

Option 2 — Gemeinsamer Warmeplan

* Mehrere Gemeinden
* Erstellung eines gemeinsamen Warmeplans

» Gemeinsame Grenzen sind dabei notwendig
(jeweils mindestens mit einer Gemeinde
des Kooperationsverbundes)

» Gemeinsamer Warmeplan ist moglich

Abbildung 8: Optionen der Zusammenarbeit
von Gemeinden

Bei der Erstellung eines gemeinsamen Wéarmeplans
(Option 2) richtet sich die Umsetzungsfrist nach § 4 Abs.
2 WPG nach der grofB3ten der beteiligten Gemeinden.
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ﬁ Welche Vorteile bietet die Zusammenarbeit bei
der Warmeplanung?

Die Analyse der Synergien und Vorteile einer Zusam-

menarbeit, im Rahmen der Warmeplanung und spateren

Umsetzung, kann sich an den folgenden Aspekten orien-

tieren. Mogliche Vorteile sind:

C Effiziente Nutzung von Ressourcen durch Koopera-
tion — Dienstleister, eigene personelle Kapazitéten,
regionale Akteure

O Aufbau einer interkommunalen Datenbank zur
Warmeplanung (Digitaler-Zwilling)

C Intensivierung der bestehenden Zusammenarbeit
mit regionalen Akteuren (Netzbetreiber, Kreise,
Unternehmen etc.)

C Schaffung von regionalen, grenziiberschreitenden
Infrastrukturen oder gemeinsamer Betrieb von
Energieversorgungs- und/oder Warmenetzen durch
Grindung gemeinsamer kommunaler Unternehmen

C Berucksichtigung von grenziibergreifenden Bebau-
ungsstrukturen und GroB3verbrauchern (z. B. Indus-
trie und Gewerbe)

C Gemeinsame Nutzung von regionalen, vielfach nutz-
baren Potenzialen erneuerbarer Warmequellen oder
unvermeidbarer Abwarme

Vereinfachungen und Zusammenarbeit



Vereinfachungen und Zusammenarbeit

i\Lf Wann sollte iiber eine Zusammenarbeit
entschieden werden?

Die Priifung, ob Interesse an einer gemeinsamen Warme-
planung mit anderen Gemeinden besteht, sollte bereits
im Vorfeld der konkreten Planung bzw. vor Ausschrei-
bung und Vergabe an einen Dienstleister erfolgen. Es
sollte untersucht werden, ob eine Zusammenarbeit mit
weiteren Gemeinden moglich ist und welche Vorteile aus
einer Zusammenarbeit entstehen. Die Kooperation sollte
bereits beschlossen sein bevor mit der Warmeplanung
begonnen wird.

Gemeinden konnen selbststandig entscheiden, ob die
Planung gemeinsam mit weiteren Gemeinden durchge-
fuhrt werden soll oder ob ggf. sogar ein gemeinsamer
Wérmeplan entstehen soll.

Wichtig fur ein gemeinsames Vorgehen ist die zeitliche
Koordination, d. h. der zeitgleiche Start in die Warmepla-

nung soll gewahrleistet sein.
Qj Wem wird die Entscheidung iiber eine Zusam-
menarbeit mitgeteilt?

Es besteht eine Informationspflicht gegentber dem
LANUK, die Zusammenarbeit im Rahmen der Warmepla-
nung anzuzeigen. Nach der Warmeplanung muss im Falle
eines gemeinsam erstellten Warmeplans angegeben
werden, mit welchen Gemeinden dieser gemeinsame
Plan erstellt wurde und welche Gemeinde diesen Plan
an das LANUK Ubermittelt (§ 6 Abs. 7 LWPG). Daftr wird
das vom LANUK zur Verfiigung gestellte Datentemplate
verwendet, Uber das auch weitere Angaben zur Warme-
planung tUbermittelt werden. Siehe dazu auch die Anzei-
gepflichten in Kapitel 8.
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ﬁ Was bedeutet in diesem Zusammenhang die kommu-

nale Organisations- und Kooperationshoheit?
Gemeinden koénnen freiwillig zusammenarbeiten und
dabei Form und Inhalt der Zusammenarbeit verein-
baren*. Fur die Warmeplanung bedeutet dies, dass
sie die Aufgaben der Warmeplanung im Rahmen der
gewahlten Kooperationsform gemeinsam oder arbeits-
teilig wahrnehmen kénnen. Im weiteren Verlauf kdénnen
auch gemeinsame Projektgesellschaften (Kommunalun-
ternehmen) — beispielsweise fur den Bau eines Warme-
netzes — gegriindet werden und die Infrastruktur kann
spater gemeinsam genutzt werden. Die Organisations-
und Planungshoheit der beteiligten Gemeinden bleibt
dabei jedoch bestehen.

ﬁ Welche Rolle kdonnen die Kreise spielen?

Die Kreise kénnen zusatzlich zu den Optionen des LWPG
eine koordinierende Rolle innerhalb der Warmeplanung
Ubernehmen, wenn dies von den betreffenden Gemeinden
gewlinschtwird. Hierbei gibt es keine Einschrankungen durch
das LWPG. Insbesondere im Bereich der Akteurseinbindung
und Kommunikation, des interkommunalen Austauschs
sowie der Datenzusammenstellung und Aufbereitung z. B. in
Form eines ,,Digitalen Zwillings” auf Kreisebene, kdnnen die
Kreise die Gemeinden sinnvoll unterstitzen.

4 GemaB GO NRW und GKG NRW



i\Lf Wie kann eine Zusammenarbeit organisiert werden?
Die Zusammenarbeit kann unterschiedlich organisiert
werden: Es kdnnen mehrere Gemeinden miteinander
kooperieren. Dies kann von den beteiligten Gemeinden
individuell entschieden werden. Hierbei kann auch auf
bereits bestehenden interkommunalen Beziehungen und
Projekten aufgebaut werden.

Fur die folgenden Aspekte sollte im Vorfeld einer Koopera-
tion festgelegt werden, wer welche Aufgaben tibernimmt:

C Koordination und Projektleitung

C Ausschreibung und Vergabe sowie Ansprechpartner
fur einen gemeinsamen Dienstleister (Planung-/
Beratungsbiiro)

C Aufwand und Beteiligung an interkommunaler
Zusammenarbeit (Abstimmung, Datenabfrage,
Akteurseinbindung)

C Kommunikation und Offentlichkeitsarbeit
(gemeinsam oder auch separat)

Die Kostenteilung ist entsprechend der gewahlten Koope-
rationsform im Vorfeld zu regeln.
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Gemeinsamer Warmeplan: Insge-
samt sollte bei der Erstellung eines
gemeinsamen Warmeplans darauf
geachtet werden, dass der Warme-
plan im Zuge der Fortschreibung

I auf einzelne Gemeindegebiete
aufgeteilt werden kann. Die Zusam-
menarbeit kann bei der Fortschrei-
bung aber auch fortgefuhrt werden.

Info!

Q% Wie kann die Zusammenarbeit rechtlich
geregelt werden?

Fur die Kommunale Warmeplanung gilt das Gesetz Uber
kommunale Gemeinschaftsarbeit GKG NRW. Es sieht
vor, dass Kommunen zur gemeinsamen Wahrnehmung
von Aufgaben (hier der Warmeplanung) Arbeitsge-
meinschaften sowie Zweckverbande und gemeinsame
Kommunalunternehmen bilden kénnen. Alle Koopera-
tionen nach den Vorschriften des Gesetzes tiber kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit® sind dabei zugelassen.

5 GV.NRW.S.621

Vereinfachungen und Zusammenarbeit



Daten und Bewertung

—

Datenerhebung (§ 6 LWPG)

Kontext: Das WPG (§§ 10 bis 12 und Anlage 1) regelt die
Erhebung und Verarbeitung von Daten fur die Warmepla-
nung. Das LWPG beinhaltet keine weiteren Regelungen
beziglich der Datenerhebung durch die Gemeinden.

Q.) Welche Daten diirfen nach Bundesrecht erhoben
werden und wie mache ich das?

Nach § 10 Absatz 1 WPG sind die Gemeinden dazu befugt,
die erforderlichen Daten fur die Bestands- und Potenzial-
analyse der Kommunalen Wéarmeplanung zu erheben.
Welche Daten in diesem Sinne erhoben werden diirfen,
wird in § 10 Absatz WPG 1 in Verbindung mit den Para-
grafen 15und 16 und sowie Anlage 1 WPG festgelegt. Die
folgenden Daten dirfen erhoben werden:
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C

C

Leitungsgebundene Gas- und Warmeverbrauche
als gemittelter jahrlicher Verbrauch der letzten
drei Jahre (kWh/a): bei Mehrfamilienhdausern
adressbezogenen, bei Einfamilienh&usern aggre-
giert fur min. funf Hausnummern. Herkunft:
Verbrauchsdaten der 6rtlichen Netzbetreiber

Dezentrale Warmeerzeugungsanlagen mit Verbren-
nungstechnik: bei Mehrfamilienhdusern adress-
bezogen, bei Einfamilienhausern aggregiert fur

min. drei Hausnummern. Herkunft: Kehrdaten der
Schornsteinfeger (Wirtschafts-Service-Portal. NRW)

Prozesswarmeverbrauch und unvermeidbare
Abwarme als jahrlicher Verbrauch der letzten drei
Jahre (GWh/a): als liegenschaftsbezogene Infor-
mationen und Daten. Herkunft: Individuelle Anfrage
bei den Unternehmen (Vorlage Datenabfrage)



https://service.wirtschaft.nrw/antrag/kommunale-waermeplanung-leistungsauswahl/
https://www.energy4climate.nrw/fileadmin/Waerme_Gebaeude/Kommunale-Waermeplanung/abfrage-industrie-und-gewerbe-cr-nrwenergy4climate.xlsx

C Bestehende, geplante oder genehmigte Warme-,
Gas-, Strom- und Abwassernetze und Erzeugungs-
anlagen: als straBenbezogenen Lage, Energietrager,
Anschlussleistung etc. Herkunft: Daten der Netzbe-
treiber und Erzeuger

C Weitere Datenerhebungen und Details: siehe Anhang
1 WPG sowie Kapitel 5 des Leitfadens Warmeplanung
(Datenverarbeitung im Rahmen der Bestands- und
Potenzialanalyse)

Insgesamt muss der Auskunftspflichtige nur Ausklnfte
Uber Daten erteilen, die ihm bereits bekannt sind.

Vorgaben zum Datenschutz nach

WPG §§ 10-12:

C Endenergieverbrauche von Gas
oder Warme durfen durch die
planungsverantwortliche Stelle
nur aggregiert erhoben werden,
damit keine Ruckschlusse auf
Einzelpersonen moglich sind.

QO Zur Vertraulichkeit und Sicher-
heit der Daten, sowie zum
Schutz personenbezogener
Daten missen geeignete tech-
nische und organisatorische
MaBRnahmen ergriffen werden.

Info!

QO Daten, die Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnisse oder
vertrauliche Informationen
zu kritischen Infrastrukturen
beinhalten, missen als vertrau-
lich kennzeichnet werden.

I QC Als vertraulich gekennzeichnete
Daten durfen von der planungs-
verantwortlichen Stelle nicht
verdffentlicht werden.
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1. Einen umfassenden Uberblick tiber die Datenverar-
beitung im Rahmen der Kommunalen Warmeplanung
gibt der Leitfaden Warmeplanung in Kapitel 4.

2. Weitere Informationen zur Datengrundlage finden
sich im NRW.Energy4Climate Leitfaden Baustein 2.

3. Das Land NRW bietet mit dem Wéarmekataster NRW
eine umfangreiche Grundlage an lokalen Daten fur
Bestands- und Potenzialanalyse.

4. Weitere unterstiitzende Instrumente, beispiels-
weise zur Abfrage von Energiedaten, finden sich im
Kompetenzzentrum Warmewende NRW.

QCS Kénnen zusétzlich strombasierte Daten
erhoben werden?

Die Netzbetreiber kénnen freiwillig Informationen zu
strombasierten Warmeerzeugungsanlagen und deren
Verbrauchen bereitstellen. Dazu gehéren die ihnen gemel-
deten Wéarmepumpen, Nachtspeicherheizungen etc.
(Verbrauch nur bei eigenem Zahler) bzw. Warmepumpen-
oder Nachtspeichertarife (ggf. regional unterschiedlich
verflgbar). Es wird empfohlen, strombasierte Daten bei
den Netzbetreibern anzufragen (in aggregierter Form).

Daten zu erdgekoppelten Warmepumpen sind ebenfalls
Uber das Warmekataster NRW abrufbar.

ﬁ Wie werden die Kehrdaten der Schornsteinfege-
rinnen und Schornsteinfeger bereitgestellt?

In NRW werden die Kehrdaten von den Schornsteinfege-
rinnen und Schornsteinfegern im Wirtschafts-Service-
Portal.NRW hochgeladen und so den Kommunen zur
Verfligung gestellt. Voraussetzung daftir, dass die
Kommunen die Daten abrufen kénnen, ist die Ubermitt-
lung einer Funktions-E-Mail-Adresse an kehrdaten@ener-
gy4climate.nrw. Daraufhin erhalten die Kommunen einen
Zugang zum Abruf der Kehrdaten und ein Informations-
schreiben zur Kehrdatentubermittlung, einschlieBlich
eines Musteranschreibens an die Schornsteinfegerinnen
und Schornsteinfeger mit der Aufforderung zum Daten-
Upload. Mehr Informationen hierzu bekommen Sie bei
den jeweiligen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
nern von NRW.Energy4Climate.

Daten und Bewertung


https://api.kww-halle.de/fileadmin/user_upload/Leitfaden_Waermeplanung_final_web.pdf#page=37
https://api.kww-halle.de/fileadmin/user_upload/Leitfaden_Waermeplanung_final_web.pdf#page=32
https://www.energy4climate.nrw/kommunen/kompetenzzentrum-waermewende-nrw/kommunale-waermeplanung/arbeitshilfen-zum-vorgehen
https://www.energieatlas.nrw.de/site/planungskarte_waerme
https://www.energy4climate.nrw/kommunen/kompetenzzentrum-waermewende-nrw/kommunale-waermeplanung/instrumente-zur-unterstuetzung-1
https://service.wirtschaft.nrw/antrag/kommunale-waermeplanung-leistungsauswahl/
https://service.wirtschaft.nrw/antrag/kommunale-waermeplanung-leistungsauswahl/
mailto:kehrdaten%40energy4climate.nrw?subject=
mailto:kehrdaten%40energy4climate.nrw?subject=

Daten und Bewertung

ﬁ Wie werden die Bedarfe an griinen Gasen ermittelt?
Informationen zur Bedarfsermittlung von griinen Gasen
gibt der Leitfaden Warmeplanung in Kapitel 6.8.
Q% Welche Maéglichkeiten hat die Gemeinde grund-
satzlich, um die Daten von Dritten zu erhalten?
Far die Datenabfragen, die durch die Ermachtigung
des WPG abgedeckt sind, setzt die Gemeinde im Fall
mangelnder Rickmeldung eine angemessene Frist zur
Datenubermittlung. Kommt ein Auskunftspflichtiger
seiner Verpflichtung nach WPG nicht nach, so kann sie
ihm gegenlber die zur Einhaltung der Verpflichtungen
erforderlichen MaRnahmen unter Fristsetzung anordnen.
Hierzu zahlt insbesondere auch die Androhung von
Zwangsmitteln. Musteranschreiben fir die Datenerhe-

bung von Dritten konnen im Kompetenzzentrum Warme-
wende NRW abgerufen werden.

ﬁ Welche Daten sollten fiir die Eignungspriifung

genutzt werden und stehen in NRW zur Verfiigung?
Die Durchfuhrung des Arbeitsschrittes , Eignungspru-
fung” im Vorfeld der Bestands- und Potenzialanalyse
soll Teilbereiche fur eine rein dezentrale Versorgung oder
bereits klimafreundlich versorgte Gebiete identifizieren,
in denen eine verkirzte Warmeplanung durchgefihrt
werden kann. Dies soll zu einer Reduzierung des Analy-
seaufwands fuhren.

Eine gute Datengrundlage zur Durchfiihrung der
Eignungsprifung (Daten zur Warmedichte je Baublock
und Warmeliniendichte, Daten zur Gebaudemodernisie-
rung, zu Warmenetzen etc.) stellt das LANUK als Daten
zur Warmeplanung bereit. Diese kdnnen tiber OpenGeo-
data.NRW heruntergeladen werden.

Spezifische Warmebedarfe groBer Ankerkunden (grofB3e
Warmeverbraucher am Leitungsnetz) und offensicht-
liche Potenziale ortlicher Warmequellen sollten zusatz-
lich zusammengestellt werden. Hierzu kann die Abfrage-
hilfe von NRW.Energy4Climate genutzt werden.

Zusatzliche Daten aus dem Mikrozensus 2022 kénnen
die Datengrundlage erganzen. Diese Datengrundlage ist
auch fur die Bestandsanalyse relevant.
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Daten aus dem Mikrozensus
2022: Daten aus dem Mikro-
zensus 2022 kénnen bei IT NRW
in kleinrdumigem Raster durch
die Kommunen angefragt werden,
auch wenn sie Uber keine abge-
schottete Statistikstelle verftigen.
Dafur mussen die Kommunen
kleinraumige Gliederungssysteme
bei ITNRW einreichen. Die kleinst-
I mogliche Aggregationsstufe sind
Baublockseiten. Gebdudescharfe
Daten erhalten nur die Kommunen
mit abgeschotteter Statistikstelle.

Info!

@ Das konkrete Vorgehen bei der Eignungspriifung
ist in Kapitel 3 des Leitfadens Warmeplanung
beschrieben.

ﬁ Welche Datenlage erfordern Gebiete mit
verkiirztem Verfahren?

Nach der Festlegung, fir welche Teilgebiete eine
verkirzte Warmeplanung durchgefihrt werden kann,
wird im verklrzten Verfahren das Potenzial fur eine
dezentrale Versorgung ermittelt. Welche Informationen
sollten also mindestens fur die dezentralen Gebiete
bereitgestellt werden?

Hier ist zu empfehlen, dass insbesondere Informa-
tionen zum Untergrund, d. h. zur Eignung fur Wasser/
Wasser- oder Sole/Wasser-Warmepumpen far die
Gebaudeeigentimer im Warmeplan dargestellt werden
(Grundwasserpotenziale). Dartber hinaus sollten auch
Informationen zu Transformationsplanen des Gasnetzes
(falls vorhanden) in Form moglicher Biomethan- oder
Wasserstoffversorgung oder zur potenziellen Stilllegung
des Gasverteilnetzes bereitgestellt werden. Auch Infor-
mationen zum moglichen Ausbau der Stromverteilnetze
sind hilfreich.


https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_W%C3%A4rmeplanung_final_17.9.2024_gesch%C3%BCtzt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A270%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C304.798992%2C778.872016%2C0%5D
https://www.energieatlas.nrw.de/site/Media/Default/Dokumente/W%C3%A4rmekataster_Datenkatalog.pdf
https://www.energieatlas.nrw.de/site/Media/Default/Dokumente/W%C3%A4rmekataster_Datenkatalog.pdf
https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/energie/kwp/
https://www.opengeodata.nrw.de/produkte/umwelt_klima/energie/kwp/
https://www.energy4climate.nrw/fileadmin/Waerme_Gebaeude/Kommunale-Waermeplanung/Abfrage-Industrie-und-Gewerbe_v1-1_FH-cr-nrwenergy4climate.xlsx
https://www.energy4climate.nrw/fileadmin/Waerme_Gebaeude/Kommunale-Waermeplanung/Abfrage-Industrie-und-Gewerbe_v1-1_FH-cr-nrwenergy4climate.xlsx
https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_W%C3%A4rmeplanung_final_17.9.2024_gesch%C3%BCtzt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A107%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C53.879822%2C779.809816%2C0%5D
https://statistik.nrw/regionale-profile

Daten zu oberflachennaher
Geothermie: Beim Geologischen
Dienst konnen Informationen zur
oberflachennahen Geothermie
abgefragt werden:

Info!

Das LANUK bietet auch Daten in Form von Planungs-
karten zu Wasserschutzgebieten. Weitere Details konnen
bei der zustéandigen Wasserbehorde angefragt werden.
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https://www.gd.nrw.de/ew_og.htm
https://www.geothermie.nrw.de
https://www.energieatlas.nrw.de/site/planungskarte_waerme

Daten und Bewertung

8 Anzeige- und Informations-
pflichten, Dateniibermittlung
(§ 6 LWPG)

Kontext: § 6 des LWPG regelt welche Daten die Kom-
munen im Rahmen der Warmeplanung an das LANUK
Ubermitteln missen. § 35 WPG regelt die Evaluierung der
Warmeplane auf Bundesebene.

30



Die Datentibermittlung der Ergebnisse der Warmeplanung
dient dem LANUK im Wesentlichen flir folgende Aufgaben:

C Bewertung der Warmeplane fur Gemeinden mit mehr
als 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern

C Erstellung des regelmaBigen Monitoringberichts
C Nachkommen der Berichtspflichten an den Bund

QO Aktualisierung des Warmekatasters

8.1 Anzeigepflichten und Daten-
tbermittlung an das Land

C‘C.s Welche Vorgédnge miissen angezeigt und an das
LANUK iibermittelt werden?

Insgesamt kénnen die in der Folge genannten Anzeige-

pflichten zentral und elektronisch mit Hilfe des Datentem-

plate des LANUK erfolgen. Hier werden die Informationen

hinterlegt und drei Monate nach Beschluss des fertigen

Warmeplans gesammelt an das LANUK Ubermittelt.

Fertigstellung des Warmeplans

Der Wéarmeplan wird vom Gemeinderat beschlossen
(§ 13 Abs. 5 WPG). Das Datum des Beschlusses muss
spatestens drei Monate nach Beschlussfassung Cber-
mittelt werden.

Vereinfachtes Verfahren

Dem LANUK muss spatestens drei Monate nach Fertig-
stellung der Warmeplanung angezeigt werden, ob bei der
Planung das vereinfachte Verfahren nach § 5 WPG ange-
wandt wurde.
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Interkommunale Zusammenarbeit

Bei der Erstellung eines gemeinsamen Warmeplans
muss die Gemeinde dem LANUK spétestens drei Monate
nach Fertigstellung der Warmeplanung anzeigen, dass
sie die Warmeplanung in Zusammenarbeit nach LWPG
§ 5 Absatz 2 mit anderen Kommunen erstellt und einen
gemeinsamen Warmeplan erarbeitet hat. Hierbei ist
anzugeben, welche weiteren Gemeinden Teil des Zusam-
menschlusses sind und welche Gemeinde die gemein-
same Warmeplanung an das LANUK tbermittelt.

Neu- bzw. Ausbau von Warmenetzen oder
Ausweisung von Wasserstoffnetzausbauge-
bieten (§ 26 WPG)

Unter Berucksichtigung der Ergebnisse der Warme-
planung kann die Gemeinde eine Entscheidung tber
die Ausweisung eines Gebiets zum Neu- oder Ausbau
von Warmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbau-
gebiet treffen (s. Kapitel 12.1.). Diese Entscheidungen
kénnen auf Basis der Warmeplanung im Anschluss daran
getroffen werden. Die Ergebnisse der Entscheidungen
zur Gebietsausweisung werden in den Monitoringbe-
richt des LANUK aufgenommen und missen daher einen
Monat nach Festlegung der Entscheidung durch die
Gemeinde an das LANUK Ubermittelt werden.

Q‘S Welche Ergebnisse aus der Warmeplanung
miissen an das LANUK iibermittelt werden?

Die Gemeinden Ubermitteln den Warmeplan sowie die

Ergebnisse der Warmeplanung gemaf Anlage 2 des WPG

in Form von Daten sowie textlichen, grafischen und karto-

grafischen Darstellungen.

GJ Welche Fristen gelten fiir die Anzeige- und Infor-
mationspflichten gegeniiber dem LANUK?

Die relevanten Dokumente und Daten muiissen spates-

tens drei Monate nach Beschluss des Warmeplans an das

LANUK gemeldet werden.

Einzige Ausnahme sind nach § 26 Absatz 1 WPG die
Ausweisungen eines Gebiets zum Neu- oder Ausbau
von Warmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbauge-
biet. Diese mussen einen Monat nach entsprechendem
Beschluss zur Entscheidung angezeigt werden.

Daten und Bewertung



Daten und Bewertung

QO Vereinfachtes Verfahren Ja/Nein?

C Interkommunale Zusammenarbeit

Meldefristen

C Bedarf an griinem Methan

oder Wasserstoffnetzausbaugebiet

Info!

Q‘S Wie miissen die Daten an das LANUK
iibermittelt werden?

Das LWPG fordert die elektronische Datentbermittlung
an das LANUK. Zur Ubermittlung der Daten und fur die
Anzeige von Beschliussen stellt das LANUK ein Webportal
zur Verfigung. Hier missen die oben genannten Daten
durch die Gemeinden hochgeladen werden (bis das
Webportal zur Verfiigung steht, kann mit einer E-Mail an
waermeplanung@LANUK.nrw.de ein Link zum Upload
der Daten angefragt werden).
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Bis 3 Monate nach Beschluss des Warmeplans durch den Rat:
Q Beschlussdatum Fertigstellung Warmeplan

C Der Warmeplan und nach Anlage 2 des WPG erstellte Daten

-— Ist die Gemeinde Teil einer Zusammenarbeit nach § 5 (2) LWPG?
-— Welche Gemeinden arbeiten zusammen?
-— Welche Gemeinde tUbermittelt den gemeinsamen Warmeplan?

C Bestehende Warmeplane mit Konformitatserklarung

Bis 3 Monate nach Abschluss der Uberpriifung:

C Ergebnis der Uberpriifung zur Fortschreibung des Warmeplans
Bis 1 Monat nach Entscheidung / Festlegung durch den Rat:

I C Gebietsausweisung nach § 26 (1) WPG von Neu- / Ausbau von Warmenetzen

Fur die Zusammenstellung der alphanumerischen Daten
steht ein Datentemplate bereit. Das ausgefiillte Daten-
template muss tber das Webportal hochgeladen und so
dem LANUK ubermittelt werden. Der Warmeplan und
die zugehorigen kartografischen Darstellungen werden
ebenfalls auf diesem Weg an das LANUK Ubermittelt.
Eine Ubersicht der erforderlichen Datenformate sowie
das Datentemplate sind im Energieatlas zu finden.


mailto:waermeplanung%40LANUK.nrw.de?subject=
https://www.energieatlas.nrw.de/site/waerme/kwp

9 Bewertung und Monitoring
der Warmeplane (§ 7 LWPG)

nd Bewertung

Daten u



Daten und Bewertung

9.1 Bewertung der Warmeplane

Kontext: Die Pflicht zur Bewertung ergibt sich aus § 21
Absatz 5 WPG und § 7 Absatz 1 LWPG fur die Umsetzung
dieser bundesrechtlichen Vorgabe in Landesrecht.

Das vornehmliche Ziel der Bewertung der Warmeplane
ist, mogliche Schwachstellen und Verbesserungspoten-
ziale aufzuzeigen.

@ Fristen fiir die Bewertung der Warmepldne
Die Bewertung durch das LANUK erfolgt innerhalb von 6
Monaten nach Ubermittlung des Warmeplans an das LANUK.

Eine Bewertung der Warmepléne
I durch das LANUK erfolgt ftir
Gemeinden mit mehr als 45 000
Einwohnerinnen und Einwohnern
(§ 21 Nr.5 WPG).

Info!

GJ Wie erfolgt die Bewertung der Warmepldne und

wer unterstiitzt bei der méglichen Anpassung?
GemaB § 21WPG werden die Warmeplane von Gemeinden
mit Uber 45.000 Einwohnerinnen und Einwohnern von
einer nach Landesrecht zustandigen Stelle bewertet.
Diese Stelle ist in NRW das LANUK.

Das LANUK erstellt eine Stellungnahme zum jeweiligen Warme-
plan und tibersendet diese an die betreffende Gemeinde. Die
Gemeinde muss die Stellungnahme an den Rat weiterleiten
(§ 7 (1) LWPG). Die Gemeinde kann entsprechende Anpas-
sungen auf der Grundlage der Bewertung ergreifen.

Das LANUK prift dabei die Warmepléane entsprechend
den gesetzlichen Vorgaben des LWPG und der unten
genannten Bewertungskriterien und erstellt auf dieser
Basis die entsprechende Stellungnahme. Sollten dort
Verbesserungspotenziale identifiziert werden, geht NRW.
Energy4Climate aktiv auf die Gemeinden zu und unter-
stutzt diese bei den weiteren Schritten. So wird sicher-
gestellt, dass NRW.Energy4Climate hier auch weiterhin
der zentrale und einheitliche Ansprechpartner fur die
Gemeinden ist. Wenn keine Verbesserungspotenziale
identifiziert werden, wird die Stellungname wie oben
geschildert vom LANUK ohne weitere Beteiligung von
NRW.Energy4Climate direkt an die Gemeinden tibersandt.
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Q.S Nach welchen Kriterien werden die

Warmepldne bewertet?
Fir die Bewertung nach LWPG § 7 (1) von Warmeplanen
von Gemeinden mit mehr als 45.000 Einwohnerinnen
und Einwohnern gelten die Vorgaben und Kriterien
gemal WPG:

GemaB WPG (§ 21) sollen die Warmepléane folgende
Vorgaben erfiillen:

1. Wéarmplane stehen im Einklang mit dem Grundsatz
~Energieeffizienz an erster Stelle” (§ 21 (1) Nummer
1WPG).

2. Warmeplane bewerten die Rolle von Erneuerbare-
Energie-Gemeinschaften bzw. anderer Verbraucher-
initiativen, die aktiv zur Umsetzung lokaler Projekte
im Bereich Warmeversorgung beitragen kénnen (§ 21
(1) Nummer 2 WPG).

3. Wéarmepléne enthalten eine Bewertung, wie die
Umsetzung der Strategien und MaBnahmen finan-
ziert werden kann und ermitteln Finanzierungs-
mechanismen, die es den Verbraucherinnen und
Verbrauchern erméglichen, auf Warmeerzeugung
aus erneuerbaren Warmequellen umzustellen (§ 21
(1) Nummer 3 WPG).

4. Warmeplane bewerten potenzielle Synergieeffekte
mit den Planen benachbarter Gemeinden, um
gemeinsame Investitionen und Kosteneffizienz zu
fordern (§ 21 (1) Nummer 4 WPG).



3. Der nachvollziehbare Gesamteinsatz und der Anteil
der einzelnen Energietrager zur Deckung des
Gesamtwarmebedarfs.

Leitfragen zur Auslegung und Anwendung

Fiir die Bewertung sind dabei folgende weitere Aspekte
zu beachten:

1. Die Erfullung der gesetzlichen Vorgaben des WPG

und LWPG sowie die Vollstéandigkeit der Ausarbeitung

des Wéarmeplans.

Leitfragen zur Auslegung und Anwendung

dieses Kriteriums:

-— Wurden alle Schritte und Vorgaben gemaB WPG
und LWPG durchgefiuhrt?

-— Basiert der Warmeplan auf einer ausreichend
dokumentierten Datengrundlage?

. Die Erarbeitung eines nachvollziehbaren, kosteneffi-
zienten Weges zur Erreichung der Klimaneutralitat im
Jahr 2045.

Leitfragen zur Auslegung und Anwendung

dieses Kriteriums:

-— Auf welcher Ausgangsbasis baut sich der Zielpfad
auf? Werden die Ergebnisse der Bestands- und
Potenzialanalyse hierbei ausreichend bertcksichtigt?

-— Welcher Weg wird daftir mit welcher Begrindung
im Warmeplan aufgezeigt?

-— Wurden dabei die die Belange aller Akteure ange-
messen abgewogen und eine soziodkonomische
Betrachtung im Warmeplan zu Grunde gelegt?

Hinweis zur Qualitat
der Warmepléane

robuster, regionaler Warmemarkt)
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dieses Kriteriums:

-— Sind die Anteile der einzelnen Energietrager, hier
insbesondere Strom, Fernwarme, Wasserstoff,
grines Methan und Biomasse unter Bericksich-
tigung der Verflgbarkeit und des Preisniveaus
nachvollziehbar aufgefuhrt?

-— Wurde in diesem Zusammenhang die Systemdien-
lichkeit bertcksichtigt?

-— In welchem Umfang tragen regional verfligbare
erneuerbare Warmequellen zur Deckung des
Gesamtwarmebedarfs bei?

Es wird empfohlen, das gewéahlte Szenario zur Zielerreichung gut gegenuber alternativen
Szenarien abzugrenzen. Insbesondere sind hierbei folgende Faktoren zu berticksichtigen:

C Netzausbaukosten des Stromnetzes (z. B. bei hohem dezentralen Warmepumpenanteil)
C Warmegestehungskosten sowie Endverbraucherpreise, Kosten des Gesamtsystems

C Kostenprogression: Netzentgelte, Strompreis, Gaspreis

C Verfugbarkeit und Ausfallrisiko (z. B. Abwarmenutzung)

C Risiken durch limitierte Verfuigbarkeit des Energietragers (Biomasse, Wasserstoff)

| C Eine moglichst hohe Diversifizierung des Erzeugerportfolios (Ausfallsicherheit,

Daten und Bewertung
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ﬁ Wo kann man weitere Hinweise und Beratung zur
Qualitdt der Warmeplane erhalten?

Das Kompetenzzentrum Warmewende NRW berat zur
Qualitat der Warmepléne und hat zusétzlich ein Online-
portal fur die Gemeinden zur Begleitung des Warme-
planungsprozesses entwickelt. Hier werden detaillierte
Informationen zur Qualitatssicherung bereitgestellt
und Hinweise zur Unterstltzung bei der Warmepla-
nerstellung gegeben. Weitere Informationen unter:
www.kommunalewaermeplanung.nrw

Ebenfalls kann der Leitfaden des Bundes zum WPG fur
viele inhaltliche Fragen zu Rate gezogen werden.

9.2 Monitoring
der Warmeplanung

Der Stand der Warmeplanung in NRW soll regelmaRig
Uberpruft werden, um sicherzustellen, dass das Ziel einer
klimaneutralen Warmeversorgung bis 2045 erreicht
werden kann. So kann ein moglicher Top-Down Steue-
rungsbedarf identifiziert werden.
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ch Was beinhaltet das Monitoring durch das LANUK?
Ab dem Jahr 2025 erstellt das LANUK alle zwei Jahre
einen Monitoringbericht. Im Rahmen des Monitorings
werden die Daten aus den vorliegenden Warmeplénen
ausgewertet und die inhaltliche Qualitat der Warme-
plane erfasst. Auch Informationen tber Entscheidungen
der Gemeinden Uber den Neu- bzw. Ausbau von Warme-
netzen, oder die Ausweisung von Wasserstoffnetzausbau-
gebieten nach § 26 WPG, werden Teil des Berichts sein.

Durch die Veroffentlichung des Monitoringberichts ist es

allen Gemeinden moglich, von Best-Practice Beispielen

zu lernen und diese Erkenntnisse in die Fortschreibung

der eigenen Warmeplanung einflieBen zu lassen. Der

Bericht kann auch Gbergeordnete Empfehlungen und

Hinweise zur Fortschreibung der Warmepléne enthalten.
Betrifft der Monitoring-Bericht des

@)
LANUK Gemeinden?

Der Monitoringbericht stellt eine wichtige Informations-
quelle zum generellen Status Quo der Warmeplanung fur
die Gemeinden dar. Insbesondere fir die Fortschreibung
der Warmeplanung sollten die bis dahin veroffentlichten
Monitoringberichte konsultiert werden. Die Berichte
werden unter www.kommunalewaermeplanung.nrw
verfligbar sein.



http://www.kommunalewaermeplanung.nrw
http://www.kommunalewaermeplanung.nrw 

10 Belastungsausgleich

(§ 8 LWPG)

Kontext: Ein Belastungsausgleich fur die Umsetzung
der Verpflichtung zur Warmeplanung erfolgt aus dem
Konnexitatsprinzip, geregelt im Grundgesetz und der
Landesverfassung NRW.




Daten und Bewertung

GJ Wie bemisst sich der Belastungsausgleich?

Da das Land die Gemeinde zur Aufstellung eines
Wéarmeplans verpflichtet, hat das Land auch die Belas-
tung auszugleichen. Der Ausgleich fur die Erstaufstel-
lung der Warmeplane erfolgt durch Zahlungen, die auf
einem NRW spezifischen Verteilschltssel basieren. Er
besteht aus einem Sockelbetrag und einem Betrag pro
Einwohnerin und Einwohner der betreffenden Gemeinde.
Die spatere Fortschreibung der Warmeplane ist in der
Zahlung fur die Erstaufstellung nicht enthalten und wird
separat vergitet.

Belastungsausgleich fiir die Erst-
aufstellung eines Warmeplans:
Der Belastungsausgleich wird jeder
Gemeinde in NRW nach folgendem
VerteilschlUssel ausgezahlt:

C Unabhangiger Sockelbetrag:
165.000 Euro je Gemeinde

Info!

| Q Variabler Betrag nach Anzahl
der Einwohnerinnen und
Einwohner: 1,36 Euro je Einwoh-
nerin und Einwohner
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ﬁ Wofiir sollte der Belastungsausgleich
genutzt werden?

Der Belastungsausgleich erfolgt fur die Erstaufstellung
der kommunalen Warmepléne, ist aber nicht zweck-
gebunden. Die Zahlungen des Landes konnen daher
auch fur weitere, die Warmeplanung unterstitzende
MaBnahmen ausgegeben werden. Dazu zahlt u. a. der
Aufbau einer eigenen oder der Erwerb einer am Markt
verfugbaren GIS-basierten Datenbank (Digitaler Zwilling)
zur Nachverfolgung und Steuerung der Warmeplanung
in der Gemeinde. Des Weiteren kénnen mit der Landes-
zahlung ergédnzende Untersuchungen zur Erhéhung der
Detailtiefe der Warmeplanung, z. B. zur Verflgbarkeit
erneuerbarer Warmequellen oder zu Sanierungspoten-
zialen, finanziert werden (Machbarkeitsstudien).

i/? Wie wird die Belastung fiir die Fortschreibung
der Warmeplane ausgeglichen?

Der finanzielle Ausgleich des Landes an die Gemeinden

fur die Fortschreibung der Warmeplane wird in NRW tber

eine Verordnung geregelt werden. Auch diese Zahlungen

werden jahrlich gestaffelt ausgezahlt. Diese Verordnung

wird spatestens 2026 vorgelegt.


https://www.energy4climate.nrw/aktuelles/newsroom/waermeplanung-regelung-der-konnexitaetszahlungen-fuer-kommunen
https://www.energy4climate.nrw/aktuelles/newsroom/waermeplanung-regelung-der-konnexitaetszahlungen-fuer-kommunen

11 Fortschreibung der
Warmeplane (§ 2 LWPG)

Kontext: Das WPG schreibt eine regelméaBige Uberpr-
fung der Warmeplane spatestens alle funf Jahre vor. Falls
erforderlich, muss der Warmeplan danach Uberarbeitet
und fortgeschrieben werden (§ 25 WPG). § 2 Abs. 5 LWPG
regelt die Ubermittlung der Priifung bzw. des fortge-
schriebenen Warmeplans an das LANUK.
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Fortschreibung und Umsetzung



Fortschreibung und Umsetzung

Die Warmeplanung ist eine komplexe Daueraufgabe
und grundlegende Elemente kénnen sich mit der Zeit
andern. Eine regelmaBige Uberpriifung und Uberarbei-
tung gewahrleistet, dass die Warmeplane aktuell bleiben.
Zudem wird so sichergestellt, dass die Warmeplanungen
den sich andernden Anforderungen gerecht werden und
eine weitere Vertiefung erfahren (z. B. durch Konsolidie-
rung und Ausweitung der Einteilung beplanter Gebiete in
voraussichtliche Warmeversorgungsgebiete).

C‘:’) Wann und wie oft muss der Warmeplan iiberpriift

und ggf. fortgeschrieben werden?

Die Gemeinde muss den Warmeplan alle funf Jahre tber-
prufen. Spatestens drei Monate nach Fertigstellung der
Uberpriifung ist das Ergebnis dem LANUK zu tibermitteln
(s. Kapitel 8.1). Entsprechend dem Ergebnis der Uberpru-
fung ist der Warmeplan im Anschluss zu Uberarbeiten

und fortzuschreiben. Der fortgeschriebene Warmeplan
muss anschlieBend an das LANUK Ubermittelt werden.

@ Wann ist eine Fortschreibung notwendig und

welche Kriterien sind bei einer Fortschreibung

zu beachten?
Bei der Fortschreibung von Warmeplanen sollen diese im
Wesentlichen so tberarbeitet werden, dass die Entwick-
lung der Warmeversorgung im zeitlichen Verlauf bis
zum Zieljahr nachvollziehbar dargelegt wird. Hierfur
wird vom Zeitpunkt der Uberarbeitung aus aufgezeigt,
welche Gebiete Uber Warme- oder Wasserstoffnetze
bzw. dezentral versorgt werden sollen. Dabei sind aktua-
lisierte Daten und Erkenntnisse zugrunde zu legen. Eine
mogliche Quelle dafir sind die regelmaBigen Monitoring-
berichte des LANUK.

Prufgebiete kdnnen dabei bis zum Zieljahr als voraussicht-
liche Warmeversorgungsgebiete dargestellt werden, wenn
fUr sie eine andere Art der Warmeversorgung geplant ist.

@ Siehe auch Kapitel 10 des Leitfadens Warmepla-
nung zur Fortschreibung des Warmeplans.
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Qﬂ Was gilt, wenn die Uberpriifung ergibt, dass eine
Fortschreibung nicht notwendig ist?

Die Gemeinde muss in diesem Fall das Ergebnis der Uber-

prufung der Warmeplane innerhalb von drei Monaten

nach Priufungsabschluss auf elektronischem Weg tber

die dafur vorgesehene Datenplattform an das LANUK

Ubermitteln (s. Kapitel 8.1).

G/} Welche Regelungen zur Fortschreibung gelten
fiir Warmeplane mit Bestandsschutz?

Warmeplane mit Bestandsschutz (nach § 3 LWPG sowie §
5 WPG) muissen auf ihre Ubereinstimmung mit dem WPG
und dem LWPG uberpraft und ggf. angepasst werden.
Dafluir kdnnen das Muster-Leistungsverzeichnis NRW (MLV
NRW) und die entsprechende Handreichung fiir NRW des
KWW und von NRW.Energy4Climate genutzt werden.

Fur die Bestandsplane gelten bei der Fortschreibung
erstmals die Regelungen des WPG sowie des LWPG,
spatestens jedoch ab dem 1. Juli 2030 (§ 25 Abs. 3 WPG).

i/? Wie konnen Gemeinden die Fortschreibung der
Warmeplane optimieren?

Wichtige Hinweise kann der Monitoringbericht geben.
Dieser wird alle zwei Jahre vom LANUK erstellt und spie-
gelt den landesweiten Status Quo der Warmeplanung
wider. Hier kdnnen wichtige Erkenntnisse und Best-Prac-
tice-Beispiele aus anderen Gemeinden wertvolle Inspira-
tionen und Eingaben fir die Fortschreibung des individu-
ellen Warmeplans ergeben.

ﬁ Wird es einen Belastungsausgleich fiir die Fort-
schreibung der Warmeplane geben?

Es wird auch einen Belastungsausgleich fur die Fort-
schreibung der Warmeplane geben. Fur die Festlegung
der Zahlungen zur Fortschreibung der Warmeplane wird
durch das zustandige Ministerium spatestens 2026 eine
Rechtsverordnung erlassen. Siehe dazu auch Kapitel 10
Belastungsausgleich.


https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_Wärmeplanung_final_17.9.2024_geschützt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A386%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C53.879822%2C779.809816%2C0%5D
https://www.kww-halle.de/werkzeuge/kww-musterleistungsverzeichnis

12 Rechtswirkung der

Warmeplane

Kontext: Optionen der Ausgestaltung verbindlicher Vor-
gaben Uber den informellen Charakter der Warmeplanung
hinaus ergeben sich aus der Berlicksichtigung im Rahmen
der Bauleitplanung, der Entscheidung Gber die Ausweisung
als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Warmenetzen oder
als Wasserstoffnetzausbaugebiet nach § 26 WPG oder aus
einer Warmesatzung gemaf § 9 GO NRW.
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@ Welche Rechtswirkung haben Warmeplédne?

Die kommunalen Warmeplane sind informelle Fachpla-
nungen und entfalten keine rechtliche AuBenwirkung.
Die Darstellungen in Warmepléanen sind jedoch bei der
Aufstellung oder Anderung von Bauleitplénen zu bertick-
sichtigen (§ 1 Absatz 6 Nr.7 lit. G BauGB). Bauleitplane
enthalten rechtsverbindliche Vorgaben mit AuBenwir-
kung, da sie im Gegensatz zu Warmeplanen in Form
einer Satzung erlassen werden. Hierbei liegen Warme-
netze und entsprechende Anlagen zur Erzeugung von
Warme aus Erneuerbaren Energien, die in ein Warmenetz
gespeist wird, im Uberragenden 6ffentlichen Interesse
und sind von vorrangigem Belang bei der Schutzguter-
abwagung (§ 2 Absatz 3 WPG).

Zudem mussen die Vorgaben der Warmepléane bei Aus-
und Umbauplanen bestehender Netze auch von privaten
Netzbetreibern berticksichtigt werden (§ 8 Absatz 2 WPG).
@ Welche zusatzlichen Instrumente zur Erh6hung
der Verbindlichkeit von Darstellungen in Warme-
pléanen gibt es?

Es gibt Uber die Bertcksichtigung im Rahmen der
Bauleitplanung hinaus verschiedene Méglichkeiten -
sowohl im WPG als auch in der Gemeindeordnung — um
Absichten fur einzelne Gebiete, die sich aus der Warme-
planung ergeben, verbindlicher zu machen.

Dazu gehoren neben der Entscheidung tber die Auswei-
sung eines Gebiets zum Neu- oder Ausbau von Warme-
netzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet (§ 26
WPG) auch die Satzung fuir den Anschluss an ein Warme-
netz (§ 9 GO NRW). Sie sind jedoch nicht Bestandteil der
Wérmeplanung und erfolgen gesondert bei Bedarf.
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12.1 Entscheidung liber die
Ausweisung von Gebieten
als Gebiet zum Neu- oder
Ausbau von Warmenetzen

oder als Wasserstoffnetz-
ausbaugebiet (§ 26)

ch Was bedeutet eine Entscheidung zur Ausweisung

von Gebieten nach § 26 WPG?
Bei der moéglichen Entscheidung tiber die Ausweisung als
Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Warmenetzen oder
als Wasserstoffnetzausbaugebiet handelt es sich um
eine Entscheidung der Gemeinde mit rechtlicher AuBen-
wirkung, bestimmte Gebiete fur die klinftige Versorgung
mittels Warmenetzen oder Wasserstoffnetzen auszu-
weisen. Diese Entscheidung basiert auf den Ergebnissen
der Warmeplanung, die fur bestimmte Gebiete eine
besondere Eignung fur Warme- oder Wasserstoffnetz
ermittelt hat.

@ Siehe auch Kapitel 8 des Leitfadens Warmeplanung.

@} Wer trifft die Entscheidung zur Ausweisung
von Gebieten?

Die Gemeinden sind gemaR § 2 Absatz 6 LWPG verant-
wortlich daftir, moégliche Entscheidungen Uber die
Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von
Warmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbauge-
biet nach § 26 Absatz 1 WPG zu treffen. Hierzu ist ein
Beschluss notwendig, der auf drei verschiedene Arten
ergehen kann: durch eine Satzung, den Erlass einer
Rechtsverordnung oder einen Verwaltungsakt. Gege-
benenfalls wird auch zusatzlich die Durchfihrung einer
strategischen Umweltprifung gemaB § 26 Absatz 3
WPG notwendig (siehe Anlage 5 Nr. 2.14 UVPG). Das
heiBt, die Vorschriften des Gesetzes Uber die Umwelt-
vertraglichkeitsprafung (UVPG) Teil 3 §§ 33 ff. Strate-
gische Umweltprifung missen beriicksichtigt werden.


https://api.kww-halle.de/fileadmin/PDFs/Leitfaden_W%C3%A4rmeplanung_final_17.9.2024_gesch%C3%BCtzt.pdf#%5B%7B%22num%22%3A359%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C53.879822%2C779.809816%2C0%5D

i}(\ Welcher Vorteil ergibt sich aus der Entscheidung
zur Ausweisung von Gebieten?

Die Entscheidung zur Ausweisung von Gebieten als
Neu- oder Ausbaugebiet von Warme- oder Wasserstoff-
netzen ermoglicht es der Gemeinde, eine erste Stufe der
Verbindlichkeit in Bezug auf ihre Ziele aus der Warme-
planung umzusetzen. Das heiBBt: Fur Gebiete, die sehr
wahrscheinlich fur eine der oben genannten Nutzungen
geeignet sind und bei denen weitere Schritte zur Umset-
zung geplant sind, kann eine Ausweisungsentscheidung
die Planungssicherheit fur alle Beteiligten erhéhen.

GJ Welche Rechtswirkung hat die Entscheidung zur
Ausweisung von Gebieten?

Mit der fruhzeitigen Fertigstellung und dem Beschluss
des Warmeplans durch die Gemeinde wird nicht die
65-Prozent-Pflicht fur erneuerbare Warmeerzeugung in
Bestandsgebauden gemal GEG ausgeltst. Diese Pflicht
tritt erst mit den Fristen zur Warmeplanung (30. Juni 2026
bzw. 30. Juni 2028) auch ohne Warmeplanung in Kraft.

Durch die Entscheidung Gber die Ausweisung als Warme-
netz- oder Wasserstoffnetzausbaugebiet erfolgt die
vorzeitige Wirkung der 65-Prozent-Pflicht zur erneuer-
baren Warmeerzeugung in diesen Gebieten (§ 71 GEG).
Das heif3t fur alle Gebaude, die in einem Gebiet liegen,
fur das vor Ablauf der Fristen zur Erstaufstellung des
Warmeplans (30. Juni 2026 bzw. 30. Juni 2028) eine
entsprechende Entscheidung getroffen wurde, gelten die
Anforderungen nach § 71 Absatz 1 GEG — und zwar einen
Monat nach Bekanntgabe dieser Entscheidung.

Die Entscheidung bewirkt keine Pflicht, eine bestimmte
Wérmeversorgungsart tatsachlich zu nutzen oder
eine bestimmte Warmeversorgungsinfrastruktur zu
errichten, auszubauen oder zu betreiben. Aber sie ist zu
bertcksichtigen — in Abwdgungs- und Ermessensent-
scheidungen der Bauleitplanung oder anderen flachen-
bedeutsamen Planungen oder MaBnahmen - und hat
somit eine AuBenwirkung (§ 27 WPG).

Info!
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Gebdudeenergiegesetz (GEG):
Das GEG besagt in § 71 Absatz 1,
dass eine Heizungsanlage zum
Zwecke der Inbetriebnahme in
einem Gebaude nur eingebaut oder
aufgestellt werden darf,

C in einem Wirmenetzgebiet
...wenn sie mindestens 65
Prozent der mit der Anlage
bereitgestellten Warme mit
Erneuerbaren Energien oder
unvermeidbarer Abwarme nach
MafRgabe der Absatze 4 bis 6

sowie der §§ 71b bis 71h erzeugt.

...wenn innerhalb einer Frist von
10 Jahren ein Anschluss an ein
Warmenetz durch den Netzbe-
treiber garantiert wird (§ 71j).

QC in einem Wasserstoff-
ausbaugebiet
...wenn sie auf die Verbrennung
von 100 Prozent Wasserstoff
umrulstbar ist, das Wasserstoff-
gebiet bis 2044 vollstandig auf
Wasserstoff umgestellt wird
und der Verteilnetzbetreiber
bis 2028 einen verbindlichen
Fahrplan fur die Umstellung auf
Wasserstoff vorlegen kann.

Fortschreibung und Umsetzung
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Info!

Beriicksichtigung in der Bauleit-
planung: Gemal Baugesetzbuch
(§ 1 Absatz 6 Ziffer 7 lit. g BauGB)
sind als Belange des Umwelt-
schutzes insbesondere Darstel-
lungen in Warmeplanen und die
Entscheidung tber die Ausweisung
als Gebiet zum Neu- oder Ausbau
von Warmenetzen oder als Wasser-
stoffnetzausbaugebiet gemaB § 26
des WPG bei der Aufstellung der
Bauleitplane zu bertcksichtigen.

Beispiele fur die Anwendung einer
Entscheidung nach § 26 WPG inner-
halb der Bauleitplanung:

C Eine Neubebauung in einem
Warmenetzgebiet in einer
stadtebaulichen Dichte (GFZ)
auszuweisen, die warmenetz-
dienlich ist oder

C Flachen fur bestimmte Warme-
erzeugungsanlagen auszu-
weisen (siehe auch § 1 Abs. 6
Ziffer 7 lit. f BauGB).
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12.2 Erhohte Verbindlichkeit
durch Satzung

Insbesondere in Bereichen des Gemeindegebiets
fur die eine Eignung als Warmenetzausbaugebiet im
Rahmen der Warmeplanung festgestellt wurde, kénnte
aus Grunden der Wirtschaftlichkeit eine ausreichende
Anschlussrate an ein geplantes oder erweitertes Warme-
netz hilfreich sein.

Gﬁ Wie kann eine hohere Verbindlichkeit fiir
einzelne Gebiete hergestellt werden?

Den Gemeinden steht dafur das Instrument der Warme-
satzung (nach § 9 GO NRW) zur Verfugung. Es kann die
Verbindlichkeit gegentiber den Endverbraucherinnen und
Endverbrauchernin einem Eignungsgebiet fur Warmenetze
erhdhen und darlber hinaus die Wirtschaftlichkeit eines
geplanten Netzausbaus durch hohe Anschlussquoten
sichern. Die Abwédgung, ob das Instrument der Warmesat-
zung Anwendung findet, obliegt den Gemeinden.

Fur den Fall, dass eine Warmesatzung zur Anwendung
kommt, kénnen und sollten aus Grinden der Rechtssi-
cherheit die Gemeinden Ausnahmen und Befreiungen
vorsehen (Befreiung im Falle einer individuellen Versor-
gungsart, die den Klimazielen bzw. den Anforderungen
des GEG ebenso entspricht). Zudem muss die Satzung
angemessene Ubergangsregelungen enthalten (z. B.
Regelungen greifen erst zum Zeitpunkt eines notwen-
digen Heizkesselaustauschs).

Auf der anderen Seite ermdglicht das GEG, dass bis zum
Anschluss an ein Warmenetz Heizanlagen ohne Einhal-
tung der 65 Prozent-Pflicht betrieben werden kénnen,
sofern die Moglichkeit zum Netzanschluss (Anschluss-
recht) durch den kinftigen Warmenetzbetreiber inner-
halb einer entsprechenden Ubergangsfrist (gemaB §
71j GEG) gewahrleistet ist. Daflr sichert der kiinftigen
Wéarmenetzbetreiber vertraglich zu, dass der Anschluss
der betroffenen Geb&ude an ein Warmenetz spatestens
innerhalb von zehn Jahren erfolgt (inklusive Zusicherung
von mindestens 65 Prozent Warmeerzeugung aus Erneu-
erbaren Energien oder unvermeidbarer Abwarme).
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Angebote zur Unterstitzung der Warmeplanung gibt es
auf den verschiedenen Ebenen:

Angebote des Bundes:

Angebote des KWW:
C Musterleistungsverzeichnis

O KWP-Prozess

C Leitfaden Warmeplanung und Technikkatalog

Angebote des Landes NRW:

Alle Angebote zur Wéarmeplanung des Kompetenz-
zentrums Warmewende NRW sind zu finden unter:
www.kommunalewaermeplanung.nrw

C Leitfaden Orientierungshilfe — 1. Baustein: Schritt fiir
Schritt zur Erstellung eines kommunalen Warmeplans

Q Leitfaden Datengrundlage — 2. Baustein: Datenaufnahme
und -verarbeitung flr den kommunalen Warmeplan

C Leitfaden zum Landeswarmeplanungsgesetz — 3.
Baustein (vorliegend)

QO Leitfaden zum Einsatz Erneuerbarer Warmetechnolo-
gien - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen — 4. Baustein

(erscheint Juni 2025)

QO Checkliste Geothermie

Q Instrumente zur Unterstiitzung der Warmeplanung:

-— Ubersicht Dienstleistende

-— Ubersicht Software-Lésungen (Geodaten-Tools)

-— Leistungsverzeichnisse ausgewahlter Kommunen
in NRW

-— Abfrage-Vorlage fuir Energiekennwerte von
Gewerbe und Industrie

-— etc.

C Unterstutzung durch NRW.Energy4Climate bei
Anpassungen der Warmeplane aufgrund der Bewer-
tung des LANUK

C Datenbasis fur die Warmeplanung im Warmekataster
des LANUK (z. B. Warmebedarfsmodell)
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C Datenbasis aus der Warmestudie NRW (z. B. Poten-
ziale fur Erneuerbare Warmequellen, Abwarme)

O Daten-Template inklusive Begleitdokument und
Ubersicht der Datenformate fur die Datentibermitt-
lung an das LANUK

C Geothermieportal des Geologischen Dienstes

C Informationen zur Aufsuchungserlaubnis Geothermie

C Mehr Informationen rund um die Geothermie und die
wichtige Rolle einer Aufsuchungserlaubnis bei der
ErschlieBung von Geothermie finden Sie hier:

Weitere Unterstiitzungsformate von
NRW.Energy4Climate:
C Initialberatung zur Warmeplanung per Telefon (Anfragen)

C Vortrage Webseminare und weitere Veranstaltungen:
-— z.B. KLIMA UM 10 - Fokus Warme
-— Offene Sprechstunden zur Warmeplanung
-— Austauschprogramme, Vernetzungstreffen

C Angebote zur Qualitatssicherung (Online-Portal zur
Wé&rmeplanung)

C RegelmaBRige Umfrage zum Stand der Warmepla-
nung in den NRW-Kommunen

Weitere Informationen:
C Wirtschaftsserviceportal — Kehrbuchdaten

QO Beteiligungsportal.NRW

Ansprechpartner des Kompetenzzentrums Warme-

wende NRW zur Warmeplanung:

C Beratung zu Prozess, Qualitat und Umsetzung der
Wéarmeplanung durch NRW.Energy4Climate

C Datensammlung und Bewertung der Warmeplane
durch das LANUK (kommunalewaermeplanung.nrw)

Weitere Ansprechpartner:
C Einzelberatung durch die KommunalAgentur.NRW

C Auszahlungsstelle fur den Belastungsausgleich
Bezirksregierung Arnsberg


https://www.kww-halle.de/service/kww-musterleistungsverzeichnis
https://www.kww-halle.de/kwp-prozess/prozessskizze-kommunale-waermeplanung
https://www.kww-halle.de/praxis-kommunale-waermewende/bundesgesetz-zur-waermeplanung
http://www.kommunalewaermeplanung.nrw
https://www.energy4climate.nrw/kommunen/kompetenzzentrum-waermewende-nrw/kommunale-waermeplanung/arbeitshilfen-zum-vorgehen
https://www.energy4climate.nrw/kommunen/kompetenzzentrum-waermewende-nrw/kommunale-waermeplanung/arbeitshilfen-zum-vorgehen
https://publikation.energy4climate.nrw/checkliste_fuer_kommunen_geothermie
https://www.energy4climate.nrw/kommunen/kompetenzzentrum-waermewende-nrw/kommunale-waermeplanung/instrumente-zur-unterstuetzung-1
https://www.energieatlas.nrw.de/site/planungskarte_waerme
https://www.energieatlas.nrw.de/site/waermestudienrw_ergebnisse
https://www.energieatlas.nrw.de/site/waerme/kwp
http://www.geothermie.nrw.de/
mailto:waerme%40energy4climate.nrw?subject=
https://www.energy4climate.nrw/events
https://check.kommunalewaermeplanung.nrw/
https://check.kommunalewaermeplanung.nrw/
https://www.energy4climate.nrw/kommunen/kompetenzzentrum-waermewende-nrw/kommunale-waermeplanung/instrumente-zur-unterstuetzung
https://beteiligung.nrw.de/portal/kwp/startseite
https://www.kommunalewaermeplanung.nrw
https://kommunalagentur.nrw/wp-content/uploads/2024/09/screen_Produktflyer_Waermeplanung_240910.pdf
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Broschure Orientierungshilfe — 1. Baustein und Daten-
grundlage — 2. Baustein. Weitere Informationen zur
Wéarmewende in Nordrhein-Westfalen bietet das virtuelle
Kompetenzzentrum Warmewende unter
www.waermewende.nrw.

Bitte zitieren als:

NRW.Energy4Climate (Hrsg.) 2025: Kommunale Warme-
planung in Nordrhein-Westfalen - Leitfaden zum Lan-
deswarmeplanungsgesetz NRW (LWPG) — 3. Baustein
Handreichung zur Gesetzgebung in NRW. Dusseldorf.
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